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Mittelstandslexikon


Gebäudepass / www.immobilienpass.de
Der Gebäudepass ist eine Urkunde, die nach einem standardisierten Raster die Eigenschaften einer Immobilie objektiv wiedergibt. Somit gleicht der Gebäudepass einem Röntgenbild, das Qualitäten und Mängel neutral aufzeigt. Im Gegensatz zu einem Qualitätslabel wie zum Beispiel der "Blaue Engel" setzt die Erteilung des Gebäudepasses nicht voraus, daß die Immobilie gewisse Qualitätskriterien erreicht. Andererseits ist der Pass ein objektives und prestigeträchtiges Beweismittel für das Vorliegen solcher Qualitäten. Der Gebäudepass der ARGE Gebäudepass misst die Qualitäten einer Immobilie nicht nur an traditionellen Merkmalen (zum Beispiel Gebäudekonstruktion, Statik) sondern auch an umweltrelevanten Eigenschaften (zum Beispiel Heizwärmebedarf, Schadstoffemissionen), an  Sozialkriterien (Anbindung an öffentlichen  Nahverkehr, Lebensdienlichkeit, .Generationengerechtigkeit, „Kiez-Kultur-Qualität“ usw.) , Altlasten-Problematik, facility management/„zweite Miete“. Wie der Teufel das Weihwasser, muß jeder Immobilienbesitzer, -verkäufer, -makler die Nicht-Vorlage eines Gebäudepasses fürchten.

Der Gebäudepass nutzt dem Einzelnen- seien es Eigentümer oder Mieter

Der Gebäudepass gibt ein Gesamtbild der Immobilie – mit Optionen für den Eigentümer/ Haus- und Wohnungs-Nutzer für Modernisierungs- und Energieeffizienz-Maßnahmen. Im Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter kann der Gebäudepass, Preisgerechtigkeit, Rechtssicherheit und Vertrauen zueinander fördern. Der Bauherr verwendet den Gebäudepass als Checkliste für die Planungsvorgaben an den Architekten und für die Qualitätsstandards, die der Bauunternehmer garantieren muß. Dem Gebäudeeigentümer dient der Gebäudepass als Momentaufnahme des Ist-Zustandes, als Wegweiser für die Maßnahmenplanung und als neutrales Beweismittel für die Verkaufsargumentation. Vor allem aber als Instrument zur Kostenoptimierung sowie zur mittel- und langfristigen Finanzierungsplanung. Der Wert einer Immobilie wird durch den Gebäudepass mit Energieverbrauchsnachweis um bis zu 20 % gesteigert. Das belegen Erfahrungen  in der Schweiz und Dänemark.

Der Gebäudepass dient der Wirtschaft insgesamt

Baustoff-Industrie, Bauwirtschaft, Immobilienbranche und das Bank- und Versicherungs-wesen finden im Gebäudepass ein standardisiertes Raster, das die Verwaltung, die kostenseitige Optimierung und den Vergleich von Gebäuden vereinfacht, verbilligt, zur Routine werden lässt. Im Grundstückshandel und bei Unternehmensverkäufen bewährt sich der Gebäudepass als objektivierendes Element der Immobilienbewertung. Die Prüfung des Gebäudepasses wird zur Sorgfaltspflicht des Notars sowie des Wirtschaftsprüfers gehören. Der Gebäudepass vertreibt die "Katze im Sack" aus der Immobilienwirtschaft.

Der Gebäudepass gibt der Politik Leitplanken

Dem Arbeitsminister schenkt er Arbeitsplätze bei der Altbausanierung unter anderem zur Verbesserung der Energieeffizienz, dem Wirtschaftsminister die Belebung der Bau-konjunktur, dem Bauminister eine Qualitätsoffensive bei Bauleistungen, dem Forschungsminister einen Innovationsschub bei umwelt- und energieschonender Bauweise. Der Umweltminister erreicht die Lösung zahlreicher Klimaschutz-, Emissions- und Abfallprobleme, der Gesundheitsminister den Rückgang von Allergien und anderen wohngiftbedingten Krankheiten.

Der Gebäudepass garantiert Bau- Qualität

Seit langem lassen Unternehmen ihre Qualitätssicherungssysteme zertifizieren. Heute lassen Unternehmen vermehrt ihre umweltorientierten Managementsysteme zertifizieren, seit Mitte der 1990er Jahre lassen Unternehmen und Haus- und Wohnungseigentümer auch die Qualität ihrer Gebäude/Wohnungen und des Gebäudemanagements/facility managements zertifizieren.
Der Gebäudepass ist längst unerlässliches Kernstück jedes Qualitätssicherungssystems für Gebäude. Er wird immer mehr zum selbstverständlicher Bestandteil eines umfassenden Sicherungssystems, das funktionale, soziale und ökologische Qualitäten belegt – und dadurch Produkte, Produktionsanlagen, Produktionsprozesse und Produktions- und Verwaltungs-gebäude zu einem auleistungs-Gesamtbild integriert. Der Gebäudepass erlaubt die Definition sehr hoher Qualitätsstandards, durch deren Erreichung sich leistungsfähige mittelständische Bauunternehmen gegen den Wettbewerb von schwarzarbeitenden Billiganbietern Standardlösungen der Großkonzerne absetzen können. In Zeiten eines Käufermarktes und eines Überangebotes an Wohnraum und Gewerbeflächen wird der Gebäudepass den Qualitätswettbewerb anstoßen und ihm Zukunfts-Richtung weisen.

Der Gebäudepass fördert Qualität, Transparenz, Vertrauen im Baugeschehen, Offenheit der Kostenparameter und auch der Bauregiekosten und -folgekosten. Dadurch werden Mängel, Pfusch, Mauschelei der Bau-Akteure entlarvt. Deshalb wird sich der Gebäudepass nicht nur Freunde machen. Jeden Tag werden neue Gebäude-, Gesundheits-, Altlasten-, Energiepässe angeboten – oft auch hoch steuersubventioniert.

Der Gebäudepass befördert internationalen Zusammenarbeit

In verschiedenen Ländern, u.a. in der Schweiz, Dänemark, England, Schweden und Norwegen sind Kriterien für die Gebäudebeurteilung vereinheitlicht. Der von der ARGE Gebäudepass entwickelte Gebäudepass wird dazu beitragen, alle Kräfte zu unterstützen, die bei internationalen Normungsbemühungen hohe Qualitätsstandards unter Einbeziehung des Umweltschutzes und der Energieeffizienz durchsetzen wollen.

Der Gebäudepass dient Umweltschutz und  Energieeffizienz

Der Gebäudepass gibt nicht nur Auskunft über die traditionellen Qualitätsmerkmale (wie z.B. Gebäudekonstruktion, Installation und Planungsunterlagen) sondern auch über die umwelt-relevanten Eigenschaften (etwa Heizwärmebedarf, Wärmedämmungseigenschaften. Wasser-sparmaßnahmen, Lärmschutz oder Schadstoffemissionen). Mit dem Gebäudepass emanzipiert sich der Umweltschutz von einer Qualitätszugabe zu einem Kernelement der Gebäudequalität. Seit es den Gebäudepass gibt, ist Umweltschutz nicht mehr ein bloßes "Nice to have" sondern ein "Essential" der Qualität des Gebäudes. Wenn das Gebäude der Kuchen ist, dann ist der Umweltschutz nicht das Sahnehäubchen, sondern er gehört zum Backrezept. Das stellt der Gebäudepass eindeutig klar. 

Links:

Essener Forum Baukommunikation - http://www.essener-forum-bau.de/ 

Haus der Zukunft - http://www.haus-der-zukunft-hamburg.de/
Gesundheitshaus Leverkusen - http://www.gesundheitshaus-leverkusen.com/
www.energieverbraucher.de;  www.bee-ev.de;  www.einsparkraftwerk.com; 
www.unendlich-viel-energie.de
Anhänge:

Jobmotor Energieeffizienz – Beitrag von Herrn Peter Menke-Glückert, Vorsitzender des Deutschen Forums Nachhaltiger Mittelstand im BVMW und Vorstand der ARGE Gebäudepass e.V.
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Konzept Gebäudepass -Innovationsschub für die Bauwirtschaft - Vortrag Tagung Bundesvereinigung für öffentliches Recht 20. Januar 2006 Berlin
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Anforderungen des Marktes an ökologisches Bauen - Vortrag auf der Kooperations-veranstaltung des Innovationszentrums BAU -IZB Berlin und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wohnungswirtschaft e.V. BBA Berlin - Internationales Congress Centrum-ICC Berlin 6. Februar 2002
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Weimarer Manifest 1998 - Grundsätze, Werkhefte für nachhaltiges Bauen und Wohnen “BAU 21" - BAUEN UND WOHNEN FÜR DAS 21. JAHRHUNDERT - BAUEN MIT GEBÄUDEPASS - Anstöße für lebendiges Wohnen
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Gebäudepass – Flyer – Für Neubauten und Gebäude im Bestand
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RA Peter Menke-Glückert, Min.-Direktor a.D.

Vorsitzender ARGE Gebäudepass e.V. Bonn

Konzept Gebäudepass -Innovationsschub für die Bauwirtschaft


Vortrag Tagung Bundesvereinigung für öffentliches Recht 20. Januar 2006 Berlin

Nach Konfuzius geraten Institutionen in Unordnung, wenn die Begriffe nicht stimmen. Aus gut gemeinter Wohltat wird bürokratische  Plage. Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut gekonnt. Mit der Folge hoher volkswirtschaftlicher Kosten, Verunsicherung der Wohnungs-eigentümer, Energieverbraucher und der Immobilienwirtschaft.

Das kann so sein - muss aber nicht.

Das kann so geschehen mit dem seit über zwei Jahrzehnten recht kontrovers diskutierten Konzept Gebäudepass, unter anderem der Bundesregierung und der ARGE Gebäudepass mit Teilmodul Energieverbrauchsnachweis - es muss aber nicht bei Beachtung einiger einfacher Grundsätze des gesunden Menschenverstandes und Praxiserfahrung, der mit Immobilienrecht Wohnung und Bau erfahrenen „Frontschweinen“, kundigen Thebanern und Partnern im Baugenehmigungsverfahren. Viel Hoffnung wird dabei auf die ARGE Baurecht im Deutschen Anwaltsverein gesetzt, die auch die förmliche Zulassung von Fachanwälten für Baurecht vorbereitet. In Übernahme vieler Forderungen auch der ARGE Gebäudepass, deren Philosophie zu ersehen aus dem Weimarer Manifest von 1996 (Anlage 1)

Am 19. und 20 Mai 2006 findet in Hamm der Erste Deutsche Baugerichtstag statt. Ähnlich wie der Deutsche Juristentag und der Deutsche Verkehrsgerichtstag ist Ziel der Baujuristen und Baudienstleister unter anderem auch rechtlich verbindliche Rahmenbedingungen und Gewährleistungen für Dokumentation und eingehaltener Baustandard-Zertifizierung von Bauleistungen zu erreichen. Genau das, was sich die ARGE Gebäudepass durch Festlegen von Grundregeln bei Ausstellen von Bau-Qualitätsnachweisen / Gebäudepässen als satzungsrechtliches Ziel vorgenommen hat - seit jetzt bald 15 Jahren. Dies kann auch – wie dies eines der Ziele des Deutschen Baugerichtsstages – über außergerichtliche Mediation und Konfliktbewältigung etwa an der Schnittstelle neues  BGB-Schuldrecht und Vergaberecht nach VOB geschehen. Einzusehen über die vergaberechtliche VERIS-Datenbank und die baurechtliche Datenbank Casa Felix der IKOS GmbH.

Unterlagen Baugerichtstag –Anlage 2

www.forum-vergabe.de   www.bundesbaurecht.de       www.baugerichtstag.de

Durch das Referat Ministerialrat Dr. Stock mit Einführung in das EU- und das deutsche Energieausweis- und Energiekennziffer-Recht ist die juristische Problematik erschöpfend und „frisch vom Fass“ durch den zuständigen Fachreferenten im Bundesbauministerium abgehandelt. Daher werden im folgenden stärker Randbedingungen und Umsetzungsfragen im politischen und gesellschaftlichen Umfeld behandelt. Auch bestehende Kommunikations- und  Verständigungsprobleme zwischen Baurecht und Baupraxis, zwischen Politik und Normalbürger-Alltag. Kurz: zwischen Theorie mancher Gutmenschen und erlebter Wirklichkeit steigender Energiekosten.

Schlüsselproblem ist und bleibt die Kostenfrage – vor allem der „zweiten Miete“ und Kosten-Nutzen-Rechnung einer Amortisation von Modernisierungs- und Wärmedämmungs-maßnahmen. Auch über Contracting einer Finanzierung von Energieeffizienz-Maßnahmen über ersparte Energiekosten, Bildung von Bau-Qualitätsgemeinschaften auf Angebots- und Nachfrageseite, „Sternverfahren“ der Selbstkoordinierung aller an Baugenehmigungen beteiligten Behörden wie es etwa Hamburg nach 30jähriger Diskussion endlich eingeführt hat. Viele weitere Baubürokratie-Einsparvorschläge enthält mein Buch in der DVA-Reihe MORGEN-Entwürfe für die Zukunft mit dem Programm-Titel „Bürgeranwälte –Beamte von morgen“ 1975. Siehe hierzu auch die Empfehlungen und Kosten-Nutzen-Rechnungen der Wärme-Dämmstoff-Firma POESIS in Bremen und Paderborn www.einsparkraftwerk.de

Schwer aufzulösender Dauerkonflikt ist das Aufeinanderprallen zweier ganz unterschiedlicher Sprachkulturen und Praxismethoden – einmal die der Juristen, zum anderen die der Ingenieure, Architekten, Bauhandwerker. Beide sind wichtige Partner in der Diskussion Gebäudepass. Beide im Durchsetzen des Konzepts Bauqualitätsnachweis als Wettbewerbs-element unentbehrlich. Beide voller Misstrauen gegeneinander, in gegenseitigen Schuldvorwürfen befangen. Beide reden auf weite Strecken aneinander vorbei. Auch die Bitburger Gespräche zu Problemen des Technikrechts, die zum Ziel haben beide Praxis- und Lebenskulturen zusammenzuführen, haben hier keine wirkliche Änderung erreicht. Auch nicht zahlreich angebotene Lehrveranstaltungen, wie Recht für Ingenieure oder Tagungen der Bundesvereinigung für öffentliches Recht oder der Deutschen Energieagentur in Berlin.

Beide Berufs- und Sprachkulturen – Juristen auf der einen, Technik-Praktiker auf der anderen Seite – treffen wechselseitig auf Unverständnis, Hilflosigkeit, Resignation. Unter anderem auch deshalb weil sich Missverständnisse und Kommunikationspannen noch verstärken durch ein die Situation weiter komplizierendes EU-Bürokraten-Kauderwelsch – oft nur im Sinngehalt einer schlechten, mißverständlichem Übersetzung aus dem Englischem ins Deutsche durch Rückgriff auf den englischen Originaltext im EU-Amtsblatt zu erschließen.

Beispiele sind unter anderem Übersetzung von sustainibility mit Nachhaltigkeit – der englische Wortsinn eines politikfesten Durchhaltens einer als richtig erkannten Idee für sehr lange Zeit geht in deutscher Übersetzung mit einem mehr forsttechnisch verstandenen moralischen Begriff ökologischen Maßhaltens verloren. Nachhaltigkeit ist ein unpolitischer Gutmensch-Begriff. Er verspielt Chancen zukünftiger technikpolitischer Lösungen, etwa durch erneuerbare Energien jenseits der Berichte des Club of Rome.

Ein anderes Beispiel ist Übersetzung ins Deutsche des Artikel 7 des EU-Richtlinientextes 2002/91/EG vom 16.12.2002 “reference values such as current legal standards and benchmarks  in order to make it possible for consumers to compare and assess energy performance…”. In der deutschen Übersetzung von legal standards mit „gültige Rechtsnormen“ – also nach Oxford Dictionary allgemeine Rechtsgrundsätze, die in Gesetzesrecht / Normen überführt werden können (aber nicht müssen) – geht der englische Wortsinn völlig verloren.. Auch die Übersetzung von benchmarks mit Vergleichskennwerten ist ungenau. Besser wäre gewesen benchmarks mit „Vergleichs-Richt-Werten“ zu übersetzen. Es geht um Skalierungs-Ausrichtung- nicht um naturwissenschaftlich exakte DIN-ähnliche Kennwerte. Der englische Wortsinn von benchmarks ist Skalierung, klare Testmeß-notengebung – also jedermann verständliche Umrechnung zu Vergleichszwecken der Energieverbräuche anhand einer Rechengrundlage naturwissenschaftlich-technischer Fakten. Solche jedermann sofort verständliche Richt-Werte verzichten auf allen ingenieurtechnischen Formel-Zauber, sind verbraucherfreundlich, verständlich auch für energietechnische Laien. Warentestberichte sind Modell für verbraucherfreundliche Vereinfachung von Mess-Methoden mit dem alleinigen Ziel verständlicher Qualitäts- und Kostenvergleiche: Klare Notengebung/Richtwerte von sehr gut bis untauglich -  wie dies im Heidelberger CO 2 -KLIBA-Pass geschehen.

Der Spielraum für verbraucherfreundliche Hilfen in der skalierenden Kennzeichnung der Energieverbräuche ist viel größer nach englischen Sprach- und Begriffverständnis von benchmarking und auch current legal standards. 

Engländer sind  ein ökonomisch-praktisch denkendes Händlervolk mit anderer Begrifflichkeit als die der deutscher Bauverwaltung, aber auch deutschen Umwelt- und Technikrechts. Europäische „continentals“- wie die Engländer heute noch sagen- .also Kontinentalstaaten wie Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien haben ihre Staatsorganisation und bürokratische Denkweise aus der Militärverwaltung heraus seit vier Jahrhunderten  entwickelt.

Ein positives Beispiel für solch einfache Skalierung und Verbraucherfreundlichkeit ist der anhand einer vollständige Gebäudetypologie der Heidelberger Bausubstanz - mit Fragebogen Haus für Haus, Wohnung für Wohnung erstellte „KLIBA-CO2„–Gebäudepass. Der Gebäudecheck der KLIBA / Klimaschutz und Energie-Beratungsagentur Heidelberg und Nachbargemeinden gibt zusammen mit dem für den Heidelberger Energieverbraucher zu Nullkosten ausgestelltem KLIBA-Gebäudeenergiepass eine – je nach erreichter CO2-Note von Eins bis Fünf – maßgeschneiderte individuelle Modernisierungsempfehlungen bei schlechter Note - 3 und darunter - verbunden mit einer Angebotsliste Heidelberger Hand-werks- und Heizungs- / Installations- und anderen einschlägigen örtlichen Fachbetrieben. Die Energieeinspar-Leistungen werden veröffentlicht und mit Urkunden bestätigt. Ähnlich der grünen Hausnummer in Saarbrücken oder dem Energie-Einsparweltmeister-Wettbewerb der sonntäglichen ZDF-Umwelt-Magazin-Sendung. KLIBA hat an dem Praxistest Gebäude- energiepässe der Deutschen Energieagentur / DENA mit Bestergebnis Verbraucher-freundlichkeit und Einfachheit teilgenommen. Kliba hat sehr vielen Handwerkern und Energiedienstleistern Aufträge beschafft, Sofort-Modernisierung und verbesserte Energie-Effizienz erreicht.

Die Juristenzunft ist von Berufswegen Verteidiger der  Kontrolle staatlicher Verwaltung und der Freiheit der Berufwahl. Das folgt aus unserer Verfassung, aber auch schon aus dem mehr als 200 Jahre alten Prinzip der Gewaltenteilung zwischen gesetzgebender, Gesetze vollziehender und richterlicher Gewalt – letztere nach ihrem Erfinder Montesquieu eine neutrale, unbestechlich unpolitische Macht – eine „pouvoir neutre“. Das „Kartell der Oberingenieure“ hat dagegen die ganz andere Berufsrolle eines Sachwalters technischer und handwerklicher Bauberufe, ganz abhold verzwieselter Juristenlogik. Ingenieure sehen den Staat nicht als zu kontrollierendes Gegenüber, sondern als Partner und Helfer eigener Ingenieur-Kontrolle im Durchsetzen untergesetzlicher technischer DIN-Standards einzuhal-tender Bauqualität und Bausicherheit. Beispiel dafür ist der Hamburger Bauwerkspass, der Bundesvereinigung der Prüfingenieure - www.bvpi.de. 

Ingenieure brauchen in ihrer Arbeit einen starken, berechenbaren Staat, solid-qualitative Infrastruktur garantierend, nach Stand der Technik, oft auch nach Stand der Wissenschaft und Technik, wie im Falle energieatomarer Baussicherheit. Der Bauwerkspass gibt eine optimale verifizierte Qualitätsgarantie für erbrachte Bauleistungen nach VOB-Standard.

Verwaltungsgerichte und Verwaltungsrichter wie Kutscheidt oder Franssen haben in vielen Einzelentscheidungen DIN-Normen und Arbeitschutz-Gesundheitsgrenzwerten wie maximale Arbeitsplatz-Kennwerte – MAK-Werte – für Schadstoffe oder auch Immissionsgrenzwerte der Technischen Anleitung Luft – TA Luft – die Qualität eines gerichtsfesten „antizipierten Sachverständigengutachtens“ gegeben. Ein vereidigter Sachverständiger braucht zur Praxistauglichkeit und Rechtsbonität einer DIN-Norm nicht mehrzusätzlich gehört werden. Er kann Grenzen im Schutzbereich der DIN angeben – aber die Regelung selbst wird gesetzesgleich behandelt, ja die DIN-Norm ist in vielen Rechtsstreitigkeiten sogar objektive Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe. So unter vielen anderen Urteilen vor allem das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.Februar 1978 im Fall des Kraftwerks Voerde (DVB l 1978, S. 591, 594). Auch ausführlich besprochen in meinem Kommentar zur Großfeuerungs-anlagenverordnung, Düsseldorf 1985, S.9ff, 19ff. Unwidersprochen bei Juristen, Ingenieuren, Architekten sind heute DIN 276 Standsicherheit oder DIN 4109 Schallschutz und viele,. viele andere baurelevante DIN-Normen simulierte Rechtsnormen. Quasi-Rechtssätze, wie ein Rheinländer sagen würde.

Genau diese rechtspolitische Situation gibt Prüfingenieuren, Sachverständigen, Gutachtern in allen baurechtlichen Auseinandersetzungen eine sehr starke Stellung - denn „iudex non calculat“ lautet eine alte Pandektenweisheit römischer Juristen. Richter verheddern sich nicht in naturwissenschaftlich-technischen Sachverhalten. Sie müssen sich auf Sachverständige verlassen, die ihnen naturwissenschaftliche und technische Tatsachen, Erfahrungssätze. Zusammenhänge erläutern. Auch der Gebäudeenergie-Pass beruft sich auf DIN-Normen-Regelwerke im Festlegen einer Methodik zum Verifizieren von Energieverbrauchs-kennwerten zum Ermitteln der Gesamt-Energie-Effizienz von Gebäuden. Ergebnis ist das EU Energy Performance Certificate. Öffentlich anzubringen in allen staatlichen Gebäuden  und Institutionen mit starken Publikumsverkehr – „providing public services to a large number of persons and frequently visited by these persons..“. Folgend dem Demokratiegebot und der von der EU angestrebten Vorreiterrolle des Staates im Umweltschutz und Energieeinsparung.

Das Konzept Gebäudepass – also Nachweis fachlich-professioneller Verifizierung vom Bauzustand einer Immobilie erreichte Energieeffizienz und Bauqualitäten durch anerkannte Sachverständige – ist mehr als zwei Jahrzehnte alt. Immer auch mit Teilmodul Wärme- und Energiebedarfsnachweis, aber eben auch mit mehr als einem Dutzend ebenso wichtigen Qualitäten einer Immobilie. Gebäude-Dokumentation, Verifizierung Gebäude-Umwelt-Qualitäten, Facility Management, Betriebskosten, Lage, „Kiez-Qualitäten“, Infrastruktur-Umfeld, Gebrauchswasser- und Abfall-Management usw.

Seit langem wird daher von der ARGE Gebäudepass empfohlen, ein einfach-lesbares nach gleicher Begrifflichkeit gegliedertes Dokument – also eine nach Standard-Kriterien geordnete Hausakte, einen Immobilienpass / Gebäudepass - zur Verbesserung der Markttransparenz und als Wettbewerbsstimulans zu erstellen. Ebenso inzwischen empfohlen, von Baujuristen, Immobilienmaklern, Architekten, Verbraucher- und Umweltverbänden, Bauverwaltungen, IT-Dienstleistern.

Für viele kurzlebige Technikprodukte wie Autos, Waschmaschinen, Computer liegen viel mehr und vor allem fachlich-präzise gehaltvollere Informationen vor, als für die langfristige Lebensentscheidung eines Hausbauvorhabens, Haus- oder Wohnungseigentumskaufs, Verkauf und Kauf von Immobilien. Schon gar nicht über soziales Wohnumfeld, Umwelt- und energetische Potenziale, Stand der Technik von Wasserversorgung und -entsorgung, Abfall-management, Wärmedämmung, Betriebskosten, Facility Management, Daten, Baugenehmi-gung und behördlicher Auflagen usw.

Gebäudepässe, Wärme- und Energienachweise, Bauqualitäts-Zertifikate der  verschiedensten Art sollten vor allem der Rechtssicherheit dienen, Schadenersatzprozesse, Zahlungsaufschub wegen ungeklärter Technik-Rechtsfragen verhindern. Vor allem solch garantiertes Vermeiden von Rechtsstreitigkeiten steigert – wie leicht aus Erfahrungen der Schweiz und Dänemarks nachgewiesen werden kann - den Wert einer  Immobilie  um bis zu 25 % – neben großen Kosteneinsparungen im Facility Management und technischer Betriebssicherheit.

Neben Energiebedarfs- oder Energieverbrauchsnachweisen soll jeder Gebäudeenergiepass Angebote enthalten - je nach Kundenwunsch. Im einzelnen


· Umfassend und leicht verständlich Umweltqualitäten und soziales Umfeld eines Gebäudes nach Stand der Technik und Service-Qualität aufzeigen


· Auskunft über eine Immobilie geben und dadurch Markttransparenz

· Über derzeitige und künftig zu erwartende Betriebskosten und Facility Management informieren


•
Grundlage der Wertermittlung einer Immobilie sein


•
Helfen Nebenkosten zu minimieren, unter anderem Einsparen im Facility 
Management, Gebäudereinigung, im Wasser- und Abfallmanagement usw.

•
Als „road map“ und verständlicher Wegweiser für Planung und Modernisierung 
Städte-Planern und Architekten dienen















Anlage 3: Flyer Gebäudepass für Neubauten und Gebäude im Bestand der ARGE Gebäudepass von 1998.


Im Sinne dieser Empfehlungen der ARGE Gebäudepass und ihrer Muster-Gebäudepässe und nach ihren Prüfmethoden zertifizierten Modell-Gebäuden hat unter anderem – neben gleichlautenden Empfehlungen zahlreichen Fachkonferenzen, etwa an der Bau-Universität Weimar oder den Technischen Hochschulen in Aachen und Karlsruhe – die Kostensenkungs-kommission des Bundesbauministeriums 1994 / Einführung eines Gebäudepasses beschlos-sen. Ziel der Bundesregierung war „durch Erfassen der Gebäudeeigenschaften, Nutzungs-qualitäten, Umweltprofilen, energetischen Potenzialen / Wärmeverlusten, optimale Vergleich-barkeit von Baukosten zu erreichen. Ziel war Kostentransparenz, kalkulierbare Kosten-Nutzen-Relationen, um unter anderem Anreize zum Wohnungseigentum und Hausbau zu geben.

Unter EU-Ländern ist Deutschland immer noch das Land mit sehr niedriger Hauseigentümer-Quote. England, Irland, alle romanischen Länder haben doppelt so hohe Quoten, über 80 %, statt deutscher 38 %. Ganz wesentlich beeinflusst wurde die Pass-Diskussion in den 1990er Jahren durch die ARGE Gebäudepass und ihre Tagungen und Schriften. Hinzu kamen von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück gestiftete Lehrstühle für ökologisches Bauen, Modellprojekte Gebäudepass unter anderem in Osnabrück (Verwaltungsgebäude der Deutschen Stiftung Umwelt / DBU), Hamburg (Haus der Zukunft), Zittau (Mustersiedlung Landesgartenschau 1998), Leverkusen (Gesundheitshaus), Dessau - Verwaltungsgebäude Umweltbundesamt / UBA)



Von Anfang an standen sich zwei entgegengesetzte Argumentationslinien gegenüber in der Diskussion um verifizierte jedermann verständliche Offenlegung angebotener Bauqualitäten und verifizierter Energieverbrauchswerte.

Viele Normalbürger, also Häuslebauer, Mieter, Wohnungseigentümer sind primär an nachgewiesener Kosteneinsparung interessiert – notfalls über Staatszuschüsse und Subventionen. Sie wollen wissen wie hoch der tatsächliche Verbrauch an Strom, Wasser, Gas, wie hoch die Kosten Abfallmanagement, Reinigung usw. - -zweite Miete – sind. Und zwar neben den reinen Baukosten und Finanztransferkosten (die je nach Lage astronomisch hoch sind in Deutschland). Finanztransferkosten können bis zu fast 60% der Gesamtkosten betragen. Gebraucht wird monetäre Umrechnung physikalisch-technischer Standards und Ingenieurdaten. 

Der Energie- oder Wasserbedarf beispielsweise sollte nach tatsächlichen individuellen Verhalten als abgelesener Mittelwert, also mit sehr unterschiedlichem Energie- und Wasserverbrauch des Hausbesitzers, Wohnungseigentümers, Plattenbaubewohners berechnet werden. Und nicht nach Standardausweis weniger Kenngrößen oder Richtwerte. Bürgerfreundliche auf den Einzelfall bezogene Dienstleistungen mit Gewährleistung von Kostenlimits bei bestimmten nicht computergesteuertem Normalverhalten werden verlangt. Individualität und Lebensdienlichkeit der Wohngebäude ist demokratisches Bürgerrecht in unserer Gott sei dank nach 1989 in ganz Deutschland freiheitlich organisierten Gesellschaft. Der Staat muss Bürger, Verbraucher, Konsumenten überzeugen – er kann nicht Lebensstile anordnen. In einer Demokratie muss sich jede staatliche Maßnahme vor dem Votum der Bürger rechtfertigen.

Bautechniker und Baudienstleister, also Anbieter von Bauleistungen, Makler, Bauträger, Stadtplaner, Baustofffirmen, Baumärkte, Verbraucher- und Umweltverbände usw. wollen ihre Leistungen zu gutem Preis verkaufen und sind eher an einem standardisierten bedarfsorientierten Objektivverfahren interessiert – weniger an individueller Kostenminimierung und eingehender Beratung. Beim bedarfs-orientierten Nachweis der Energiesituation wird der Energieverbrauch zur Aufrechterhaltung einer bestimmten Richtwert-Temperatur berechnet nach objektiven physikalischen Daten wie umbauter Raum, Wirkungsgrad der Heizung und vorhandener Wärmedämmung. Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft kritisieren an dem bedarfsorientierten Nachweis Mängel in der Zuverlässigkeit. In einem Praxistest hat sich herausgestellt, dass ein und dieselbe Immobilie bei vorgegebenen Kennwerten für den Primärenergiebedarf in Messungen verschiedener Ingenieurfirmen Unterschiede bis zu 60 % erbracht haben.


Genau in solchem Dilemma - Entscheidung zwischen konkret-individueller Situation und Standardlösung ohne viel Beratungsbedarf – sehen sich auch alle Anbieter von Gebäudeenergiepässen und Bauqualitätszertifizierungen. Die Zahl privater und kommunal-staatlicher Anbieter wächst ständig. Es waren Ende 2005 bereits weit über Hundert, darunter viele eingeführte Ingenieur-Testfirmen von TÜV, DEKRA Umwelt- und Energieagenturen bis zum Bauwerkspass der Vereinigung Deutscher Prüf-Ingenieure.

Der Muster-Gebäudepass der ARGE Gebäudepass sucht bestehende Konflikte zu lösen, durch eine sehr eingehende Baudokumentation und eine von allen Gebäudepass-Anbietern einzuhaltende Mindestleistung / Grundraster mit 15 zertifizierten Modulen und Gewährleis-tungen für Restrisiken durch gesonderte Rückversicherungs-Angebote.

Die BVMW-Baugütegemeinschaft ARGE Gebäudepass – auch Partnerverband des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft/BVMW Berlin - initiiert und fördert nach ihrer Satzung "Einführung von Gebäudepässen auf wissenschaftlicher Grundlage und in internationaler Zusammenarbeit als Instrumente zur Qualitätssicherung und Verbesserung des kosten- und umweltgerechten Bauens". Alle Mitglieder der ARGE Gebäudepass haben sich durch Vereinsbeitritt verpflichtet, das Grundraster / Konvention der ARGE Gebäudepass für Marktangebote an Gebäudepässen als Mindest-Modul / Standard-Struktur anzubieten und zu verwenden in Dienstleistungen und Fortbildungs-(Coaching)-Kursen für Gebäudepass-Anwendungen. Ziel ist Bau-Bestqualität in der Baubranche zu garantieren - vor allem durch dokumentierte und verifizierte Umweltprofil-, Energie- und Sozialstandards.

Einen ersten Überblick gibt die Anlage 4: Liste angebotener Gebäude- und Energiepässe der ARGE Gebäudepass vom März 2005. Jede Woche kommen weitere Anbieter hinzu.


Gebäudepass, Energiepass, Hausakte, Grüne Hausnummer, Gebäude- und Bauzertifikat, Wärmepass, qualitätsbegleitende Baukontrolle mit TÜV-Zertifikat, Umweltpass, Baubiologischer Pass, Gebäude-Altlastenpass, Green Building Certificate, ISO-certificate, Gebäudeenergiepass, Hausgesundheitspass, Bodenpass, Schadstoff-Pass, Modernisierungs- Pass, sind nur einige der auf dem Baummarkt angebotenen Gebäudezertifizierungen / Gebäudepässe - ganz unterschiedliche Bezeichnungen für die gleiche Sache - je nach Zielrichtung, Kundenkreis, Gründlichkeit und Tiefe angebotener und beworbener Untersuchungen. Dies ist sehr verwirrend. Daher versucht die ARGE Gebäudepass Konsens / Konvention aller Gebäudepass-Anbieter auf einen Mindest-Bauqualitäts-Standard zusammen mit Muster-Definitionen und Modell-Dienstleistungen sowie Modell-Fortbildungsangebote zu erreichen – genannt in der ARGE Gebäudepass-Satzung .“Konvention über einzuhaltende Mindest-Standards zertifizierte Bauqualität, erarbeitet auf wissenschaftlicher Grundlage...“. Jedes Mitglied der ARGE Gebäudepass verpflichtet sich diese ARGE-Konvention des ARGE-Muster Gebäudepasses einzuhalten.

Gebäudepässe sind nach allgemeinem Sprachgebrauch, zuerst einmal so wie der Reisepass ein Identifikationsdokument. Bestimmte Daten werden nach einheitlichem Standard dokumentiert. Teil A des Gebäudepass-Rasters der ARGE Gebäudepass leistet diese Aufgaben. Weitgehend daran orientiert sind der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen / BMVBW am 20.März 2001 in Berlin vorgestellte Gebäudepass unter Verwendung der ARGE Gebäudepass-Grundraster, Pilotprojekte und Empfehlungen. Ende 2001 wurde die BMVBW Hausakte ins Internet gestellt.


Auf diesem nur dokumentierenden Teil A baut der Teil B des Gebäudepassrasters der ARGE Gebäudepass auf und gibt in  15 Modul / Leistungsfeldern Angaben über Einhaltung von Grenzwerten etwa der Energiesparverordnung oder DIN-Normen für Standsicherheit, Schallschutz, Wärmedämmung, Wassereinsparung, Brauchwassernutzung, Raumluftwerte, Hausgerätewartung, aber auch Behaglichkeit, Gesundheit, Komfort, Unterhalt / Facility Management / Reinigung, „zweite Miete“, Wasserversorgung und Entsorgung, soziales Umfeld. Anlage 2: Flyer der ARGE Gebäudepass erläutert Ziele des Gebäudepasses und das ARGE Gebäudepass-Grundraster.

Teil C des Gebäudepasses der ARGE Gebäudepass enthält eine Restrisikoversicherung zum Abdecken auch der etwa nach EU-Produkthaftungsrichtlinie oder deutschen Bauvorschriften -trotz sorgfältigster Bauqualitätskontrollen durch den Gebäudepass der ARGE Gebäudepass - eventuell doch noch bestehender Restrisiken.


Der Gebäudepass ist heute - inzwischen unbestritten in der Fachöffentlichkeit und im Bundesbauministerium - Bestandsdokumentation wichtiger Gebäudekenndaten, eingehaltener Bau-Qualitätsstandards, Gebäudeumfeld-Informationen und bautechnischer Betriebsempfeh-lungen. Durch den Gebäudepass erhalten Bauwillige, Hausbesitzer, Architekten Bauträger von Sanierungsvorhaben, Stadtplaner und Dienstleister für Immobilien vollständige nach einheitlichem Grundraster / Definitionen erstellte - und dadurch vergleichbare Informationen über alle Arten von Immobilien. Dies unterstützt Markttransparenz für Bau-Bestqualitäten, stärkt vor allem die Wettbewerbschancen mittelständischer Baufachbetriebe und Dienstleister, sorgt für Kostensenkung im Bau und verbesserte Rechtssicherheit. Mittelständische Bauleistungen werden unter einer gemeinsamen Corporate Identity als Qualitätsmarketing -ECOmade in GERMANY angeboten. Die arg gebeutelte Baukonjunktur insgesamt erhält einen Innovationsschub - auch über zahlreiche Faktor 4-Inititativen wie Faktor vier regio e.V. in Wittlich in der Eifel oder IfU GmbH in Dresden / Zittau in Sachsen oder bundesweit die ARGE Gebäudepass.

Die BVMW-Baugütegemeinschaft ARGE Gebäudepass bietet ferner ständige Online -Kommunikation mit detaillierter Information und Beratung in  allen Baufachfragen über das ARGE Gebäudepass-Mitgliedsuntenehmen IKOS GmbH in Bonn, unter anderem über das Bauinformationssystem CASAFELIX /zahlreiche CD-ROMs mit baurechtlichen Dokumenta-tionen wie unter anderem den Modulen Eingeführte Technische Baubestimmungen -ETB und Landesbauordnungen LBO, Baumanagementsysteme, Facility Management, virtuell begehbares Haus zur sofortigen Ermittlung Kosten Umbauten / Nachrüsten etwa Installation, Sanitäreinrichtung, Solar- und Energiespartechniken nach Energiespar- und Wärmeschutz-verordnung sowie Content-Management-Systeme, Baufirmen-Adressverwaltungsprogramme, Warenwirtschaftssystem usw. Übersichten, aktuelle Informationen zum Stand Marktangebote Gebäudepässe unter www.immobilienpass.de.

Zur Zeit sind fünf Grundtendenzen in der Bauwirtschaft zu beobachten:


· Wandel ohne Wachstum (Motto des Beitrages der Bundesrepublik Deutschland auf der Architektur-Biennale 1998 in Venedig), also Priorität Umbau statt Neubau, verbesserte Flächennutzung durch Umnutzungen von Gewerbeimmobilien, Konversionsflächen, Industriebrachen, ganzen Wohnquartieren, überlegte Lückenbebauung usw.


· Immer stärker sich ausfächernde individuelle Lebensstile / Wohn-Stile / Wohnformen mit Tendenz zu Single-Haushalten, Sonderwünschen, Eigen(Heimwerker)-leistungen/ "Muskel-Hypotheken", Wiederaufnahme der Beginenhof-Traditonen der Frauenwohnge-meinschaften wie in Lübeck oder Bremen, aber auch Quartier-Nachbarschaftslösungen mit gemeinsamen Kinder-Spielflächen und Grünflächen, gemeinsamer solargestützter Kraft-Wärme-Kopplung / Energieeffizienz-Modernisierung im Nutzen der Zuschüsse nach dem Erneuerbaren Energiegesetz / EEG oder auch gemeinsamen Car-Pools, Infrastruktureinrichtungen usw. Motto: House and more / Produkt plus Dienstleistung


· Verrechtlichung und Bürokratisierung des gesamten Baugeschehens - nicht zuletzt durch eine ausufernde detaillierte Baugenehmigungs-Praxis, ferner über 10 000 neuen Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz, Denkmalschutz-, Wärmeschutz- und Energiespar- verkehrsleitinien und DIN-Regelungen und Vorschriften, ganz zu schweigen von immer neuen Ortssatzungen und EU-Vorschriften, vor allem im Produkthaftungsrecht. Hinzu kommen viele Hundert von Wohnungsbau-Subventionsregelungen, die sämtlich längst durch zielgenauere Steuererleichterungen ersetzt sein sollten. Jedes Bauamt hat andere Grundsätze in der Auslegung von Vorschriften. Das Grundrechte Artikel 2 (allgemeines Persönlichkeitsrecht), 12 (Eigentum), 14 (Berufsfreiheit) sind - wie nirgends sonst - im Baurecht verkümmert zu einem unvermeidlich resignativen Pawlow`schen Reflex auf Bürokratieanforderungen. Vernunft wird Unsinn., Wohltat Plage wie es in Goethes Faust heißt .Von Baufreiheit, Innovation, lebensdienlichen Wohnen keine Spur. Vermengt und verstrickt ist diese Bürokratisierungstendenz mit einer unüberschaubaren Fülle von Subventionen, der EU, des Bundes und der Länder, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, nach EEG-Gesetz. Ferner Subventionen von wiederum subventionierten Sonderagenturen wie DENA, BINE und anderen Energie-Effizienz-Agenturen, deren Programme wiederum mit großem bürokratischen Aufwand verbunden und meist nach dem Windhundverfahren ablaufen: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. 

· Ständig sich erhöhende Bürokratielasten mittelständischer Baubetriebe.Bürokratie-erfahrene Firmen sind nur große Firmen, ganz sicher nicht der kleine Handwerksbetrieb oder Umweltexistenzgründer. Kein Wunder, dass von "master planners" der EU oder einzelner Ministerien zum Beispiel am grünen Tische für den Mittelstand ausgedachte Programme nur zu 8 bis 10 % die kleinen und mittleren Unternehmen wirklich erreichen. Über 90% der Förderungsmittel bleiben bei Unternehmensberatern, Durchlauf-Agenturen, Finanzdienstleistern hängen. Ein völliger Fehlschlag und bürokratisches Monstrum schlimmster Art ist die geltende Bauabzugssteuer; die mittelständische Bauunternehmer zu Hilfssheriffs der Finanzämter macht und zu einem Chaos der Formulare und Freistellungsbescheinigungen geführt hat. Bürokratische Frondienste der mittelständischen Bauwirtschaft nehmen jeden Tag zu. Hinzu kommt eine immer stringentere Kreditpolitik nach Basel II der Geschäftsbanken gegenüber Handwerkern und Kleinbetrieben. Brüssel will die deutsche Mittelstands-Förderkultur der Genossenschafts-, Raiffeisen-, öffentlichen Banken, wie der Deutschen Ausgleichsbank oder Kreditanstalt für Wiederaufbau am liebsten ganz abschaffen. Die Basel II-Kriterien mit Notwendigkeit einer Bonitäts-Prognose im Rating vernichtet die bereits sehr geringe Eigenkapitalquote kleiner und mittlerer Bauunternehmen und Handwerksbetriebe.

· Fünftens schließlich seit Mitte der 90er Jahre (Ende Subventions-Boom in Ostdeutschland / Sparhaushalt des Bundes) eine konjunkturelle Talfahrt der Bauwirtschaft insgesamt durch Wegbrechen öffentlicher Aufträge, Lohndumping durch Bauarbeiter aus Osteuropa, die für etwa ein Drittel der im Flächentarifvertrag festgesetzten Ecklöhne arbeiten. Allein in den ersten acht Monaten 2005 gab es in Deutschland mehr als 28 000 Konkurse insgesamt. Davon zwei Drittel in der Baubranche und wiederum 75 % davon bei ostdeutschen Baufirmen. Seit  2001 sind 40 000 Konkurse mittelständischer Baufirmen festzustellen. Die mittelständische Baubranche ist um etwa die Hälfte geschrumpft.

Die Alles schafft ein nicht sehr günstiges Innovations- und Motivationsumfeld für die mittelständische Bauwirtschaft, aber ebenso negativ ist das Motivationsumfeld für Bauwillige, für Investoren in Sanierungsvorhaben, für Privatinitiativen generell. Hinzu kommt eine Ost-West-Wanderung der jungen Baufachkräfte, enorme Leerstände von Wohnungen, Verslummung der Plattenbauten in Ostdeutschland. Über eine Million Wohnungen stehen in Ostdeutschland leer, darunter wie in Görlitz allein mehr als 6000 mit Denkmalschutzmitteln aufwendig restaurierte Barock-, Renaissance- oder Jugendstilhäuser. An einer Umbau- und Modernisierungs-Strategie vor allem der großen Wohnungsbaugesellschaften im Nutzen des Gebäudeenergiepass-Konzepts fehlt es bisher.

Markt- und umweltgerecht nachhaltiges Immobilienmanagement steckt noch in den Kinderschuhen. An der European Business School (ebs) in Östrich-Winkel in Hessen gibt es seit 1990 eine Immobilien-Akademie, Schwäbisch-Hall, hat an der TU Karlsruhe einen entsprechenden Lehrstuhl gestiftet, an der Fachhochschule Rosenheim einen Lehrstuhl für Facility Management  Was fehlt ist die Dienstleistung Coaching in IT-geführtem Eigen-Kosten-Nutzen-Kalkulationen für Hauseigentümer, Wohnungsinhaber, Bauwillige. Durch Energiespar- und bauökologischen Maßnahmen, wie Planen von Wintergärten, Dämmungs-konzepten, Fotovoltaik-Warmwasser-Versorgung, Gemeinschafts-Kraft-Wärme-Kopplung von mindestens acht Wohneinheiten usw. können nachweisbar Kosten reduziert werden, bei jetzt enorm hohen Betriebskosten / "zweite Miete“. Erst durch solches gesamtheitliches Immobilien-Management – wie es im Weimarer Manifest der ARGE Gebäudepass vertreten wird – bessert sich auch die Chance für eine freiwillige Übernahme aller Modernisierungs-Angebote über Gebäudeenergiepässe und Energieverlust / Wärmebedarfsnachweise.

Noch ist das Konzept eines wirklich gesamtheitlichen lebensdienlichen – vor allem aber aus sich heraus jedermann verständlichen Gebäudepasses - mit Kernmodul Energieeffizienz-Steigerung - nicht völlig zerredet, zermalmt im Hickhack der Verbands- und Lobby-Interessen.

Hoffnung geben jedenfalls die folgenden Fakten, die den Bundesgesetzgebern zum Handeln zwingen. 


Die EU-Richtlinie „Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ – Richtlinie 2002/91 EG – vom 4.Januar 2003 verpflichtet Deutschland zur Einführung eines Energieausweises bis zum 4.Januar 2006. Hat bis Ende 2006 ein EU-Mitgliedstaat die Umsetzung nicht vollzogen – also kein nationales Gesetz oder Verordnung erlassen - gilt die EU-Richtlinie direkt. Der Gebäudeenergiepass wird jedoch nur dann zur Pflicht, wenn ein Gebäude, eine Wohnung oder vergleichbare Nutzungseinheit vermietet, verpachtet oder verkauft wird. Doch eine über die Pflicht hinausgehende Kür - also Ausstellung eines ganzheitlich-lebensdienlichen Gebäudepasses für alle Gebäude im Bestand - mit Kernmodul Energieeffizienz - wie dies die ARGE Gebäudepass vorschlägt - ist nicht verboten. Niemand kann Bauingenieuren, Architekten, Baujuristen verbieten laut zu denken, um damit der daniederliegenden Bauwirtschaft durch Modernisierung und Umbau neue Impulse zu geben.

Der Eigenheimbesitzer, der sein Gebäude selbst bewohnt und nicht verkaufen oder verpachten will, wird zum Ausstellen eines Gebäudeenergiepasses leider nicht verpflichtet. Hoffnung wird gesetzt auf freiwillige Aktion jedes energie- und umweltbewusstem deutschen Bürgers. An öffentlichen Gebäuden allerdings, ist der EU-konforme Pass – oder auch ein anderes Energieverbrauchsdokument – sichtbar für die Öffentlichkeit als symbolische bauökologische Vorreiter-Rolle de öffentlichen Hände ab Januar 2006 anzubringen. Bisher fehlt noch immer ein Bundesgesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie. Der Kabinetts-Entwurf wird zur Zeit im Bundesbauministerium erarbeitet.

Mit dem EU-Energiepass erfolgt klare Beschreibung und Kennzeichnung der baulichen und anlagetechnischen Qualitäten eines Gebäudes / Wohnung / Nutzungseinheit aus energetischer Sicht zu Vergleichszwecken und damit zu verbesserter Markttransparenz. So erhält jedermann immerhin jetzt wenigstens Kenntnis über die energetische Qualität eines Gebäudes in einem hoffentlich verständlichen europaweitem Bewertungssystem - dem Energielabel. Derartige EU-Labels sind bereits eingeführt zur EMAS-Richtlinie / Umwelt-Audit-Verordnung EWG 1836/1993 oder durch die Praxis der Kennzeichnung von Umwelteigenschaften von Haushaltgeräten. Neben  EU-Labels gibt es zahlreiche deutsche Kennzeichnungen für Produkte wie den Blauen Engel, RAL-Gütezeichen, den Grünen Punkt für Recycling-gerechtigkeit, firmeneigene Kennzeichnungen usw. Einige Hundert sind auf dem Markt. Gebäude, Wohnungen, installierte Heizsysteme sollen nach EU-Vorstellungen in Immobilien-Inseraten, Werbung, Rechnung Energiekennziffern enthalten.

Neben Aufzeigen der Potenziale zur Energieeinsparung / Wärmedämmung / Stand Technik Heizungssystem - können über eine Computer-Kurz-Diagnose –von Gebäude und Heizung - mit Kosten-Nutzen-Analyse – eventueller Modernisierungs-Maßnahmen errechnet werden. Die Kosten hierfür variieren von 99 EUR bis zu 1600 EUR. Ziel der ARGE Gebäudepass ist es ein Gesamtpaket des Gebäude-Check anzubieten - zusammen mit örtlichen Handwerkern, wie dies sehr erfolgreich zu Nullkosten für den nachfragenden Konsumenten und Bürger mit dem Heidelberger KLIBA-Pass geschehen. Auf jeden Fall ist es sofort jedem Betroffenen zu empfehlen, von den heute bestehenden Möglichkeiten der Beratung durch die ARGE Gebäudepass und ihren  fachkundige Mitgliedern Gebrauch zu machen. Je nach Geldbeutel, kann dann ein maßgeschneiderter Gebäude-/Energiepass/Immobilienpass ausgestellt werden.

Noch ist  Idee und Praxiskonzept  verbrauchsorientierter lebensdienlicher Gebäude-passe nach der Konvention der ARGE Gebäudepass und nach dem Weimarer Manifest nicht verloren - im Durcheinander der Begriffe, der Baubürokratie und der Bau-Sondersprachen! Die Chancen ARGE Gebäudepass Konventionen durchzusetzen waren noch nie so groß wie 2006

! Vor allem Bauanwälte finden im Konzept der ARGE Gebäudpass einfach zu handhabendes Handwerkszeug zum Verstehen auch kompli-zierter bautechnischer und energiepolitischer Zusammenhänge sowie ingenieurtech-nischen Sachverständigenrechts.

Informationen unter www.immobilienpass.de und www.nachhaltigermittelstand.de.
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Jobmotor Energieeffizienz


Seit über zehn Jahren sind erneuerbare Energien mittelständisch, Adrenalin-Spritze für viele kleine und mittlere Unternehmen. Nicht nur die WIRTSCHAFTSWOCHE spricht von Deutschland als „grüner Weltmacht“, Vorreiter, Weltmarktführer in Umweltschutztechnik und Klimaschutzstrategien. Auch der klimamufflige amerikanische Präsident Bush hat ebenso wie das Weltwirtschaftsforum Davos die Weltklima-Lektion gelernt.


175 000 neue Arbeitsplätze sind allein im Bereich erneuerbare Energie entstanden. Der Exportanteil deutscher Energieeffizienz-Spitzentechnologie ist hoch. 2005 wurden mehr als 45 Milliarden EUR in CO2-freie Kraftwerktechnologie, Wasser-, Wind- und Solarkraftwerke, Energieeffizienz-Dienstleistungen investiert. Nach Prognosen werden diese Investitionen bis 2020 auf jährlich 250 Milliarden EUR steigen. Bauhandwerk, Energiedienstleister und Installationsunternehmen profitieren immer stärker daran.

Wärmemarkt braucht Gebäudepass


Schon aus ökonomischen Gründen - ganz zu schweigen von DIN-Vorschriften – müssen Wärmeerzeuger und Brenner kosten- und umweltoptimal in allen Haushalten aufeinander abgestimmt sein. Die in gesetzlich verlangten Energienachweisen gemessene Wärmeleistung/ Wärmebedarfszahl ergibt sich aus Heizwärmebedarf und - wo erforderlich - aus der Energieleistung für Warmwasseraufbereitung. Mehr als 70% der älteren Anlagen sind Energiefresser, überdimensioniert, arbeiten nicht wirtschaftlich. Gebäude(Energie)pässe und Modernisierungsempfehlungen staatlicher Energieagenturen oder Energieberater generieren Handwerkeraufträge jede Menge.

Das Deutsche Forum Nachhaltiger Mittelstand - www.nachaltigermittelstand.de - im BVMW hat den Klimaschutz - Sinneswandel in Gesellschaft und Wirtschaft mit vorbereitet, in Aktionen unterstützt. Vor allem durch seine mit Partner- und Umweltverbänden zusammen getragene Innovationsoffensive im Mittelstandsbündnis Energieeffizienz.

Mit  Erfolg: 


· Wirtschaftswachstum und Energie verbrauch sind entkoppelt.

· Energieeffizienz der auf dem Markt angebotenen energieverbrauchenden Geräte hat sich um den Faktor 5 verbessert.

· Das Energie-Sparbewusstsein – auch durch Kennzeichnungsregelungen befördert – ist überall gestiegen.

Nach Umfragen der ARGE Gebäudepass www.immobilienpass.de- werden ein Drittel der in Deutschland verbrauchten Primärenergie als Heizenergie und sonstige, Wärme-Bereitstellung verwendet. Enorme Wärmeverluste bei veralteter Technik sind und ökonomisch und produzieren hohe CO2-Emissionen. Vor allem im Altbaubestand mit 36 Millionen Wohnein-heiten können bis zu 75% dieser Energieverschwendung durch sehr einfache Maßnahmen der Wärmedämmung eingespart werden. Jedes Jahr virtuell mehrere Kohle-Großkraftwerke mit ihren klimaschädlichen Abgasen. Der Gebäudepass der ARGE Gebäudepass gibt einen methodischen Leitfaden wie kostenoptimal dieser Energievergeudung vermieden werden kann.

Die BVMW-Firma POESIS in Bremen mit dem Institut für preisoptimierte energetische Ge-bäudemodernisierung in Paderborn hat eine Dokumentations- und Kundenberatungszentrale gegründet für „nichtverbrauchte Energie“. Mitwirkende sind Unternehmen der Dämmstoff-industrie, Baustoffhandels, Handwerksbetriebe. Netzwerke und Finanzierungsformen zur kostengünstigen Sanierung von Altbauten nach „least cost planning“ ersparten virtuell bereits mehr als ein Dutzend Kraftwerke. Poesis war als Bestplacierter der BVMW-Umwelt-Olympiade mehrfach Kandidat für den DBU-Umweltpreis der Deutschen Umweltstiftung Osnabrück. Siehe auch www.einsparkraftwerk.com.

Einfachkonzept Gebäude(Energie)pass


Die BVMW-Partnerverbände Bund der Energieverbraucher - und ARGE Gebäudepass e.V.- www.immobilienpass.de - setzen sich seit Jahren für die Einführung eines Gebäude-(Energie)passes als „Instrument zur Qualitätssicherung und Verbesserung des kosten – und umweltgerechten Bauens“ ein. Diese zähe Lobby-Arbeit hat Erfolg gehabt.

Zuerst hat die EU-Richtlinie 2002/91/EG vom Dezember 2002 - über die bisher geltende deutsche Energieeinsparverordnung hinaus – Mindestanforderungen an die Gesamtenergie-effizienz von Neubauten und - unter bestimmten Voraussetzungen - von bestehenden Gebäude verlangt. Eine alte Forderung des BVMW ist - jedenfalls in einem Teilbereich erfüllt - Transparenz der Gebäudedaten und erreichten Umwelt-, Sozial- und Energiestandards endlich zu garantieren. Ziel ist seit langem vollständige nach einheitlichen Standards erstellte und dadurch für alle Markt-Teilnehmer vergleichbare Informationen für eine Immobilie zu erhalten in einem Gebäude(Energie)pass – bisher etwa in Heidelberg erstellt über Bürgerfragebogen mit unentgeltlicher Einfachbenotung durch eine Klimagentur mit Modernisierungsempfehlungen unter Hinweis auf

 lokales Handwerk. Bürokratiefrei.

[image: image1.png][ NessavTveiscn — awauTveiscr |






Durch das in der ARGE Gebäudepass, zusammen unter anderem mit der Bau-Universität Weimar entwickelten Einfachkonzept eines jedermann sofort einleuchtend-verständlichen Hausdokuments/Gebäudepasses, sollen bestimmte für lebensdienliche und umweltoptimale Eigenschaften eines Gebäudes bestätigt werden. Gerade wegen vieler Baunormen, sehr bürokratiepenibler Bauüberwachung, eines uferlos-breiten Angebots an Baudienstleistungen und Baufinanzierungen ist Bauherren, Haus- und Wohnungseigentümern Übersicht, Durchblick zu Baugeschehen und Immobilienmarkt verloren gegangen.

Bei der großen Mehrheit der Altbauten sind Hausunterlagen etwa zu verwendeten Baustoffen, zur Energieeffizienz eingebauter Heizungs-, Küchen-, Sanitärinstallationen überhaupt nicht vorhanden. Das gilt auch für den Heizwärmebedarf. Andere Hausinformationen interessierten bis vor kurzer Zeit kaum einen Hauseigentümer, zumal sie nicht gesetzlich eingefordert, etwa Abfallbilanzen, Gebäudedichtigkeit, Schadstoff-Freiheit eingesetzter Baustoffe, Teppiche, Inneneinrichtung, Regenwasseranfall zur 

- Gartenbewässerung, Sonnenstand, Wetterseite usw. Für Kauf von Autos, Waschmaschinen, Computer gab und gibt es stets viel präzisere Informationen als bei Haus- oder Wohnungskauf. Das Maklerwort „in bester Lage“ musste bisher in der Regel genügen.

Energieausweis nach Energie-Einspar-Verordnung


Zwei Jahre später als von der EU vorgeschrieben - im November 2006 - hat die schwarzrote Koalition einen detaillierten Verordnungs-Entwurf über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung/EnEV) vorgelegt. Nach §§ 16 bis 19 EnVO sind „Energieausweise“ und Empfehlungen für Verbesserung der Energieeffizienz von fachkundigen Zertifizierern auszustellen. Diese gilt für Neuerrichten von Gebäuden oder Gebäudeänderungen.

Der Energieausweis ist zehn Jahre gültig und Behörden auf Verlangen vorzulegen, in öffentlichen Gebäude  mit Publikumsverkehr öffentlich auszuhängen. Für frei stehende kleine Gebäude mit nicht mehr als 50 Quadratmeter Gebäudenutzfläche wird kein Energieausweis verlangt. Schrebergärtner und Datschenbesitzer sind noch nicht energiebürokratisch erfasst.


Für Gebäude mit weniger als fünf vor 1978 eingebauten Wohnungen sollen Hauseigentümer einen „Energiebedarfspass“ auf Grundlage pauschalierter Norm-Richtwerte vorlegen - ohne Einzelverbrauchsberechnungen. Für Gebäude mit mehr als fünf Wohnungen oder nach 1978 gebaut erhalten Hauseigentümer ein Wahlrecht zwischen Verbrauchs- und Bedarfspass. Bereits ausgestellte Gebäude(Energie)pässe können auf Bedarfsbasis fortgeschrieben werden. Preise der vielen Hundert Anbieter von Gebäude-Energiepässen liegen zwischen 300 und 1200 EUR. Bei Sonderwünschen - etwa zur Altlasten-Problematik, Erdwärme-, Sonnen- Wind- Bioenergienutzung auf eigenem oder Nachbargrundstücken, Contracting-, Factoring-, Bau-Finanzierungsmodellen über eingesparte Energiekosten auch bedeutend höher.


Die EnEV ist ein allererster Schritt in Richtung Immobilien-Transparenz, Verbraucherin-formation zu Lebensdienlichkeit und Generationengerechtigkeit des Wohnens, Folge-Kosten-Ehrlichkeit „Zweite Miete“. Der Gebäudepass der ARGE Gebäudepass geht daher auch über den reinen Energieeffizienznachweis hinaus in Sozialbereiche wie Behaglichkeit, Gesundheit, Komfort, Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, Unterhalt, Reinigung, Erneuerung, Selbstaktion Haueigentümer für Abfall- und Brauchwasser-Management mit Freistellung vom kommunalen Anschlußzwang.

Sprachunterschiede schaffen Probleme

In der aktuellen Debatte zu Energieeffizienz- und Einsatz erneuerbarer Energien prallen zwei Sprachkulturen und Praxiserfahrungen aufeinander: einmal die der Juristen und zum anderen die der Bau-Unternehmer, Handwerker,  Ingenieure, Architekten, Wohungsbaugesell-schaften. Oft voll Misstrauen gegeneinander. Die ARGE Gebäudepass versucht nach ihrer Satzung Konventionen - Mindeststandards - zu erarbeiten, die professionell-ausgewiesenen Gebäude-Zertifizierern, Architekten und Baufirmen beachtet werden als Qualitätsgarantie Gebäudepass.
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WEIMARER MANIFEST 1998


Grundsätze, Werkhefte für nachhaltiges Bauen und Wohnen “BAU 21"


BAUEN UND WOHNEN FÜR DAS 21. JAHRHUNDERT


BAUEN MIT GEBÄUDEPASS - Anstöße für lebendiges Wohnen


Ziel des im April 1919 von Walter Gropius entworfenen Programms für das Staatliche Bauhaus in Weimar ist “Wiedervereinigung aller werkkünstlerischen Disziplinen”, also “Zusammenführen des willkürlich Getrennten”. Für Gropius sind Architekten, Maler, Bildhauer “Handwerker im Ursinn des Wortes”. Die im 19.Jahrhundert entstandenen Trennlinien zwischen tüchtigen Handwerkern, Steinmetzen, Bauindustriellen, Wohnausstattungsgewerbe und selbständig visionär schaffenden Künstlern sollten in einem Gesamtkonzept lebendigen Bauens aufgehoben und in ein Miteinander gebracht werden – getreu dem Goethe-Wort: “Zur Einsicht in das geringste Teil ist Übersicht über das Ganze notwendig.” Überblick kommt vor Detail-Aktionismus! Bauen für das 21.Jahrhundert muß behutsam umgehen mit der Natur aber zugleich Antworten finden für je individuelle Lebensstile und gewollte Wohnqualitäten. Der Wohnbürger muß Mittelpunkt bleiben!


80 Jahre später nimmt die Bauhaus-Universität Weimar mit ihren Werkheften BAU 21 - Bauen und Wohnen im 21. Jahrhundert diesen Grundgedanken Walter Gropius´ erneut auf: Zusammenführen des willkürlich in viele Fachbereiche und Interessen getrennten Baugeschehens. Stadt- und Umwelt-Planer, Bauindustrie, Haustechnik, Wohnberatung und Architekten sollen orientiert am Leitbild lebendigen nachhaltigen natursensiblen Bauens und Wohnens zu gemeinsamen Baustrategien und -konzepten wieder zusammengeführt werden. Die sich ausfächernde Öko-Diskussion vom Kopf wieder auf die Füße gestellt werden, der Mensch wieder ins Zentrum des Baugeschehens rücken!.


Eines der Katalysatoren / Planungs-Tools oder kommunikativen Instrumente zum Erreichen dieser Ziele ist das Konzept Gebäudepass, also eines Leistungs- und Lieferversprechens – vor allem  mittelständischer Bau- und Handwerksbetriebe - für deutsche Bau-Bestqualität eines zugleich kostengünstigen und nachhaltigen Bauens und Wohnens. Maßstab dieses Bauleistungs-Versprechens ist Öko-Effizienz: also ständiges konsequentes Vermindern von Umweltbeeinträchti-gungen ohne regionale Lebensqualitäten des sozialen und kulturellen Ambiente zu beeinträchtigen. Weitgehend sollte der Natur – jedenfalls langfristig - das zurückgegeben werden, was ihr durch das Baugeschehen entnommen worden ist - unter anderem durch Schadstoff-Freiheit verwendeter Baumaterialien Rückbau-Vorkehrungen, innovative Baubestandsverwaltung (statt Neubau), Begrü-nungen als Ausgleich für Materialverbräuche, Bauschutt-Recycling auf der Baustelle, intelligente Regen- und Brauchwassernutzung oder Solartechnik usw. Teil C Gebäudepass erreicht Rechts-sicherheit.


So wie vor 500 Jahren die Renaissance-Päpste Glanz und Macht der katholischen Kirche in der Stadt Rom mit heute noch eindrucksvollen Bauten als BIBLIA PAUPERUM - in Stein gewordene Volks-fassung der Bibel – darstellten, so wollen die Weimarer Werkhefte BAU 21 zu einer jedermann verständlichen Einführung in Grundsätze naturnahen lebensdienlichen Bauens und Wohnens beitragen. Unter anderem auch durch Nutzen von Computer- und Internet-Dienstleistungen, ferner von Coaching-Verfahren zur Einführung von Kleinunternehmen in den Gebäudepass-Standard der ARGE Gebäudepass / BVMW-Gütegemeinschaft; ferner durch Workshops, Wettbewerbe, Preisausschreiben bis zu Mustersiedlungen wie Bau eines nachhaltigen neuen Stadtteils in Hannover-Kronsberg oder anläßlich der Zweiten Sächsischen Landesgartenschau 1999 (in Zusammenwirken mit der Arbeitsge-meinschaft Gebäudepass, dem Ökozentrum Hamm / NRW, der Gütegemeinschaft Euregiohaus / Sachsenhaus und seiner Coaching- und Zertifizierungsstelle an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen in Zittau).


 Die Werkhefte BAU 21 wollen in der Bauhaus-Tradition schöpferisch  gestaltendes  materialgerechtes Handwerkertum zu neuen Umwelt-Bauideen anregen, nachhaltige Bauexperimente initiieren, Bau- und Wohnberatung in allen Fragen nachhaltigen Bauens und Wohnens ermuntern und fördern. Bezug wird dabei immer auf den gesamten Lebenszyklus eines vorgeschlagenen, geplanten oder umgesetzten Baukonzepts genommen. Ebenso wie auf landschaftlich-naturräumliche Gegebenheiten sowie naturästhetische, soziale, kulturelle regionale Randbedingungen. Ziel ist dabei – im Sinne des „pursuit of happiness“ in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung -, dass sich künftige Bewohner in Haus und Nachbarschaft wirklich wohl fühlen. Bedürfnisse für Beruf und kommunales Mitgestalten, für kulturelle Mannigfaltigkeit und soziale Innovationen gehören daher in das angestrebte Gesamtkonzept lebensdienlichen und zugleich nachhaltigen Bauens und Wohnens. Angeknüpft wird dabei an Bauhaus-Gedanken einer aus sich einsichtigen  naturgerechten und materialgerechten Funktionalität verwendeter Konstruktionselemente beim Bauen.
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GEBÄUDE
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PASS

VORTEILE FÜR GEBÄUDEPASS​INHABER


FÜR NEUBAUTEN UND GEBÄUDE IM BESTAND

Der Gebäudepass

zeigt umfassend Umweltqualitäten nach Stand der Technik auf

gibt Auskunft über Immobilien und schafft Transparenz

informiert über derzeitige und künftige Betriebskosten

ist Grundlage für Wertermittlung

hilft Energie, Wasser und Abfälle einzusparen

dient als Wegweiser für Planung und Modernisierung

„Durch den Gebäudepass erhalten Bauwillige, Hausbesitzer, Bauträger von Sanierungsvorhaben, Stadtplaner und Dienstleister für Immobilien - Management erstmals vollständige, nach einheitlichen Standards erstellte und dadurch vergleichbare Informationen über Gebäude. Dies unterstützt Markttransparenz. Über den Gebäudepass haben kleine und mittlere Bauunternehmen bessere Chancen im Markt mit garantierter Bestqualität zu bestehen. Bundestag und Bundesregierung empfehlen daher die Verabschiedung einer Mindest-Datensatz-Konvention für Gebäudepasse: Aus Gründen der Kostensenkung im Bau und aus Gründen einer verbesserten Rechtssicherheit für zugesagte Bauqualitäten..." Peter Menke-Glückert (Vorsitzender ARGE GEBÄUDEPASS)

Verantwortlich: ARGE - Arbeitsgemeinschaft Gebäudepasse e.V.
Augustastr. 51
53173 BONN
Tel.: 0228-355919
e-mail: euregiomg@aol.com
www.immobilienpass.de 
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ARGE GEBÄUDEPASS BONN    ARGE GEBÄUDEPASS BONN

WOZU DER GEBÄUDEPASS ?

· Technische Merkmale, Umwelt- und Wohnqualitäten eines Gebäudes und seines Umfeldes
werden beschrieben. Die Abschätzung und Bewertung von Nutzungsqualitäten,
Betriebskosten, Umweltqualitäten, Infrastrukturanbindung werden möglich


· Gebäudeeigenschaften werden nach einheitlichem Abfrageraster deklariert


· Gebäudeeigenschaften werden exakt beschrieben


· Gebäudeeigenschaften können nach einheitlichem Standard verglichen werden


WEM NÜTZT DER GEBÄUDEPASS ?

· Bauherren erhalten einen systematischen Überblick über Eigenschaften eines Gebäudes
und können diese Information gegenüber Interessenten ausweisen

· Mieter erhalten zusammenhängendes Hintergrundwissen der Gebäudeeigenschaften

· Finanzierer und Versicherer erhalten systematisch erfaßte Daten zur Bewertung

· Planer  nutzen die Systematik und Vergleichbarkeit der Daten zur Steigerung der
Planungsqualitäten

· Bauträger haben Maßstab für ihr Leistungs- und Lieferversprechen

WORÜBER GIBT DER GEBÄUDEPASS AUSKUNFT ?

· TEIL A: Grunddaten zu allgemeinen Eigenschaften des Gebäudes wie Lage, Grundstück,
Gebäudekonstruktion, Installationen, Baustoffe, Planungsunterlagen

· TEIL B: Zusätzliche Eigenschaften wie Verkehrsanbindung; Gebäudeumfeld und
Begrünung; Ver- und Entsorgung, Schallschutz, Energiebedarf für Heizung und
Warmwasser; Installation und Heiztechnik; Lüftungskonzept; Trinkwassersparen;
Abwasser- und Regenwasserbehandlung; Abfallkonzept; Baustoffdeklarationen und
Schadstoffe; Wartung und Reinigung
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Teil A und Teil B des Gebäudepasses sind in ein einheitliches Raster eingefügt und aufeinander

abgestimmt entsprechend der von den Mitgliedern der ARGE Gebäudepass erarbeiteten Konvention,

Zahlreiche Arbeitsdokumentationen liegen vor.

Siehe hierzu: www.immobilienpasse.de 

Allgemeine
Schwerpunkt Mitgliedschaft / allgemeine Information / Internet

Anfragen an:
ARGE GEBÄUDEPASS

Adenauerallee 113, 53113 BONN

FON: 0228-264011, FAX:2499711

e-mail: euregiomg@aol.com

Internet: www.immobielienpass.de

Organisatorische      Schwerpunkt Musterzertifizierungen/ Öffentlichkeitsarbeit
Anfragen an:
ARGE GEBÄUDEPASS c/o B.A.U.M.Consult GmbH

Haus der Zukunft

Osterstraße 58 20259 Hamburg

FON: 040-4907-1308 FAX: 040-4907 »1311

e-mail: u.kypke@auge-umwelt.de

Technische
Schwerpunkt TEIL B Gebäudepass/ Nachfrage Zertifizierung

Anfragen an:
Lehrstuhl Professor Dr.- Ing. Glücklich Bauhaus-Universität Weimar

Bauhausstraße 7 B 99421  Weimar FON: 03643-58-3443-3444 FAX: 03643 - 58 -3451 e-mail: oekolog.bauen@uni- weimar.de

GRUNDSTRUKTUR DES

GEBÄUDEPASSES NACH RICHTLINIEN

ARGE

GEBÄUDEPASS


GEBÄUDEPASS

1
Gebäudeumfeld

1.1 Infrastruktur/Umfeld

1.2 Sonstiges

2
Gebäude

2.1 Allgemeine Baubeschreibung

2.2 Standsicherheit

2.3 Brandschutz

2.4 Schallschutz

2.5 Energie

2.5.1 Gebäudeklima

2.5.2 Brauchwarmwasser

2.5.3 Beleuchtung

2.5.4 Sonstige Installationen

2.6 Baustoffe, Baukonstruktionen , Installationen

2.7 Behaglichkeit, Gesundheit und Komfort

2.8 Wasserversorgung und Wasserentsorgung

2.9 Unterhalt, Reinigung und Erneuerung

ANHANG

ANLAGEN

Meßprotokolle, Angaben zu Bauteilaufbau, Haustechnik

etc.

Aufbauend auf dieser Grundstruktur werden weitere Bereiche/Module vertieft bearbeitet. Das Erstellen Grund - Datenblatt - Teil A Gebäudepass wird im Regelfall von ARGE-Gebäudepass-Mitgliedern je nach Kundenwünschen und bereits vorhandenen Infos angeboten. Teil B – verifizierte Standards – entsprechend Konvention ARGE Gebäudepass Teil C – Restrisikoversicherung – ist Angebot privater Rückversicherer.
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ARGE GEBÄUDEPASS BONN

ARGE GEBÄUDEPASS BONN

ARGE GEBÄUDEPASS.BONN

Musterzertifizierung HAUS DER ZUKUNFT

Osterstr. 58 20259 Hamburg

'///////,

!-

Informationen zur Musterzertifizierung erhalten Sie bei: B.A.U.M.-Consult GmbH Osterstr.58 20259 Hamburg Fon:040-4907-1308


Fax. 040-4907-1311

Das HAUS DER ZUKUNFT hat am 26.Oktober 1999 als erstes Mehrzweck-Bürohaus den Gebäudepass erhalten - erstellt nach den Richtlinien der ARGE Gebäudepass- und zwar in einem Muster-Arbeitsverfahren, das alle Bereiche/Module des ökologischen Planens und Bauens in vertiefter und umfassender Prüfung und Zertifizierung erfaßt. Das HAUS DER ZUKUNFT ist damit Lernfeld und Ratgeber für das Ausstellen von Gebäudepässen.

Genießen Sie den Charme unseres Hauses. Interessenten sind herzlich eingeladen.

DR. Georg Winter

Mitglied der ARGE

B.A.U.M.Consult GmbH

Osterstr. 58

20259 Hamburg


Träger DBU-Umweltpreis

hamburg@baum-consult.de

www.baum-consult.de
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RA Peter Menke-Glückert, Min.-Direktor a.D.

Vorsitzender ARGE Gebäudepass e.V. Bonn

Konzept Gebäudepass -Innovationsschub für die Bauwirtschaft


Vortrag Tagung Bundesvereinigung für öffentliches Recht 20. Januar 2006 Berlin

Nach Konfuzius geraten Institutionen in Unordnung, wenn die Begriffe nicht stimmen. Aus gut gemeinter Wohltat wird bürokratische  Plage. Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut gekonnt. Mit der Folge hoher volkswirtschaftlicher Kosten, Verunsicherung der Wohnungs-eigentümer, Energieverbraucher und der Immobilienwirtschaft.

Das kann so sein - muss aber nicht.

Das kann so geschehen mit dem seit über zwei Jahrzehnten recht kontrovers diskutierten Konzept Gebäudepass, unter anderem der Bundesregierung und der ARGE Gebäudepass mit Teilmodul Energieverbrauchsnachweis - es muss aber nicht bei Beachtung einiger einfacher Grundsätze des gesunden Menschenverstandes und Praxiserfahrung, der mit Immobilienrecht Wohnung und Bau erfahrenen „Frontschweinen“, kundigen Thebanern und Partnern im Baugenehmigungsverfahren. Viel Hoffnung wird dabei auf die ARGE Baurecht im Deutschen Anwaltsverein gesetzt, die auch die förmliche Zulassung von Fachanwälten für Baurecht vorbereitet. In Übernahme vieler Forderungen auch der ARGE Gebäudepass, deren Philosophie zu ersehen aus dem Weimarer Manifest von 1996 (Anlage 1)

Am 19. und 20 Mai 2006 findet in Hamm der Erste Deutsche Baugerichtstag statt. Ähnlich wie der Deutsche Juristentag und der Deutsche Verkehrsgerichtstag ist Ziel der Baujuristen und Baudienstleister unter anderem auch rechtlich verbindliche Rahmenbedingungen und Gewährleistungen für Dokumentation und eingehaltener Baustandard-Zertifizierung von Bauleistungen zu erreichen. Genau das, was sich die ARGE Gebäudepass durch Festlegen von Grundregeln bei Ausstellen von Bau-Qualitätsnachweisen / Gebäudepässen als satzungsrechtliches Ziel vorgenommen hat - seit jetzt bald 15 Jahren. Dies kann auch – wie dies eines der Ziele des Deutschen Baugerichtsstages – über außergerichtliche Mediation und Konfliktbewältigung etwa an der Schnittstelle neues  BGB-Schuldrecht und Vergaberecht nach VOB geschehen. Einzusehen über die vergaberechtliche VERIS-Datenbank und die baurechtliche Datenbank Casa Felix der IKOS GmbH.

Unterlagen Baugerichtstag –Anlage 2

www.forum-vergabe.de   www.bundesbaurecht.de       www.baugerichtstag.de

Durch das Referat Ministerialrat Dr. Stock mit Einführung in das EU- und das deutsche Energieausweis- und Energiekennziffer-Recht ist die juristische Problematik erschöpfend und „frisch vom Fass“ durch den zuständigen Fachreferenten im Bundesbauministerium abgehandelt. Daher werden im folgenden stärker Randbedingungen und Umsetzungsfragen im politischen und gesellschaftlichen Umfeld behandelt. Auch bestehende Kommunikations- und  Verständigungsprobleme zwischen Baurecht und Baupraxis, zwischen Politik und Normalbürger-Alltag. Kurz: zwischen Theorie mancher Gutmenschen und erlebter Wirklichkeit steigender Energiekosten.

Schlüsselproblem ist und bleibt die Kostenfrage – vor allem der „zweiten Miete“ und Kosten-Nutzen-Rechnung einer Amortisation von Modernisierungs- und Wärmedämmungs-maßnahmen. Auch über Contracting einer Finanzierung von Energieeffizienz-Maßnahmen über ersparte Energiekosten, Bildung von Bau-Qualitätsgemeinschaften auf Angebots- und Nachfrageseite, „Sternverfahren“ der Selbstkoordinierung aller an Baugenehmigungen beteiligten Behörden wie es etwa Hamburg nach 30jähriger Diskussion endlich eingeführt hat. Viele weitere Baubürokratie-Einsparvorschläge enthält mein Buch in der DVA-Reihe MORGEN-Entwürfe für die Zukunft mit dem Programm-Titel „Bürgeranwälte –Beamte von morgen“ 1975. Siehe hierzu auch die Empfehlungen und Kosten-Nutzen-Rechnungen der Wärme-Dämmstoff-Firma POESIS in Bremen und Paderborn www.einsparkraftwerk.de

Schwer aufzulösender Dauerkonflikt ist das Aufeinanderprallen zweier ganz unterschiedlicher Sprachkulturen und Praxismethoden – einmal die der Juristen, zum anderen die der Ingenieure, Architekten, Bauhandwerker. Beide sind wichtige Partner in der Diskussion Gebäudepass. Beide im Durchsetzen des Konzepts Bauqualitätsnachweis als Wettbewerbs-element unentbehrlich. Beide voller Misstrauen gegeneinander, in gegenseitigen Schuldvorwürfen befangen. Beide reden auf weite Strecken aneinander vorbei. Auch die Bitburger Gespräche zu Problemen des Technikrechts, die zum Ziel haben beide Praxis- und Lebenskulturen zusammenzuführen, haben hier keine wirkliche Änderung erreicht. Auch nicht zahlreich angebotene Lehrveranstaltungen, wie Recht für Ingenieure oder Tagungen der Bundesvereinigung für öffentliches Recht oder der Deutschen Energieagentur in Berlin.

Beide Berufs- und Sprachkulturen – Juristen auf der einen, Technik-Praktiker auf der anderen Seite – treffen wechselseitig auf Unverständnis, Hilflosigkeit, Resignation. Unter anderem auch deshalb weil sich Missverständnisse und Kommunikationspannen noch verstärken durch ein die Situation weiter komplizierendes EU-Bürokraten-Kauderwelsch – oft nur im Sinngehalt einer schlechten, mißverständlichem Übersetzung aus dem Englischem ins Deutsche durch Rückgriff auf den englischen Originaltext im EU-Amtsblatt zu erschließen.

Beispiele sind unter anderem Übersetzung von sustainibility mit Nachhaltigkeit – der englische Wortsinn eines politikfesten Durchhaltens einer als richtig erkannten Idee für sehr lange Zeit geht in deutscher Übersetzung mit einem mehr forsttechnisch verstandenen moralischen Begriff ökologischen Maßhaltens verloren. Nachhaltigkeit ist ein unpolitischer Gutmensch-Begriff. Er verspielt Chancen zukünftiger technikpolitischer Lösungen, etwa durch erneuerbare Energien jenseits der Berichte des Club of Rome.

Ein anderes Beispiel ist Übersetzung ins Deutsche des Artikel 7 des EU-Richtlinientextes 2002/91/EG vom 16.12.2002 “reference values such as current legal standards and benchmarks  in order to make it possible for consumers to compare and assess energy performance…”. In der deutschen Übersetzung von legal standards mit „gültige Rechtsnormen“ – also nach Oxford Dictionary allgemeine Rechtsgrundsätze, die in Gesetzesrecht / Normen überführt werden können (aber nicht müssen) – geht der englische Wortsinn völlig verloren.. Auch die Übersetzung von benchmarks mit Vergleichskennwerten ist ungenau. Besser wäre gewesen benchmarks mit „Vergleichs-Richt-Werten“ zu übersetzen. Es geht um Skalierungs-Ausrichtung- nicht um naturwissenschaftlich exakte DIN-ähnliche Kennwerte. Der englische Wortsinn von benchmarks ist Skalierung, klare Testmeß-notengebung – also jedermann verständliche Umrechnung zu Vergleichszwecken der Energieverbräuche anhand einer Rechengrundlage naturwissenschaftlich-technischer Fakten. Solche jedermann sofort verständliche Richt-Werte verzichten auf allen ingenieurtechnischen Formel-Zauber, sind verbraucherfreundlich, verständlich auch für energietechnische Laien. Warentestberichte sind Modell für verbraucherfreundliche Vereinfachung von Mess-Methoden mit dem alleinigen Ziel verständlicher Qualitäts- und Kostenvergleiche: Klare Notengebung/Richtwerte von sehr gut bis untauglich -  wie dies im Heidelberger CO 2 -KLIBA-Pass geschehen.

Der Spielraum für verbraucherfreundliche Hilfen in der skalierenden Kennzeichnung der Energieverbräuche ist viel größer nach englischen Sprach- und Begriffverständnis von benchmarking und auch current legal standards. 

Engländer sind  ein ökonomisch-praktisch denkendes Händlervolk mit anderer Begrifflichkeit als die der deutscher Bauverwaltung, aber auch deutschen Umwelt- und Technikrechts. Europäische „continentals“- wie die Engländer heute noch sagen- .also  Kontinentalstaaten wie Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien haben ihre Staatsorganisation  und bürokratische Denkweise aus der Militärverwaltung heraus seit vier Jahrhunderten  entwickelt.

Ein positives Beispiel für solch einfache Skalierung und Verbraucherfreundlichkeit ist der anhand einer vollständige Gebäudetypologie der Heidelberger Bausubstanz - mit Fragebogen Haus für Haus, Wohnung für Wohnung erstellte „KLIBA-CO2„–Gebäudepass. Der Gebäudecheck der KLIBA / Klimaschutz und Energie-Beratungsagentur Heidelberg und Nachbargemeinden gibt zusammen mit dem für den Heidelberger Energieverbraucher zu Nullkosten ausgestelltem KLIBA-Gebäudeenergiepass eine – je nach erreichter CO2-Note von Eins bis Fünf – maßgeschneiderte individuelle Modernisierungsempfehlungen bei schlechter Note - 3 und darunter - verbunden mit einer Angebotsliste Heidelberger Hand-werks- und Heizungs- / Installations- und anderen einschlägigen örtlichen Fachbetrieben. Die Energieeinspar-Leistungen werden veröffentlicht und mit Urkunden bestätigt. Ähnlich der grünen Hausnummer in Saarbrücken oder dem Energie-Einsparweltmeister-Wettbewerb der sonntäglichen ZDF-Umwelt-Magazin-Sendung. KLIBA hat an dem Praxistest Gebäude- energiepässe der Deutschen Energieagentur / DENA mit Bestergebnis Verbraucher-freundlichkeit und Einfachheit teilgenommen.

Die Juristenzunft ist von Berufswegen Verteidiger der  Kontrolle staatlicher Verwaltung und der Freiheit der Berufwahl. Das folgt aus unserer Verfassung, aber auch schon aus dem mehr als 200 Jahre alten Prinzip der Gewaltenteilung zwischen gesetzgebender, Gesetze vollziehender und richterlicher Gewalt – letztere nach ihrem Erfinder Montesquieu eine neutrale, unbestechlich unpolitische Macht – eine „pouvoir neutre“. Das „Kartell der Oberingenieure“ hat dagegen die ganz andere Berufsrolle eines Sachwalters technischer und handwerklicher Bauberufe, ganz abhold verzwieselter Juristenlogik. Ingenieure sehen den Staat nicht als zu kontrollierendes Gegenüber, sondern als Partner und Helfer eigener Ingenieur-Kontrolle im Durchsetzen untergesetzlicher technischer DIN-Standards einzuhal-tender Bauqualität und Bausicherheit. Beispiel dafür ist der Hamburger Bauwerkspass, der Bundesvereinigung der Prüfingenieure - www.bvpi.de. 

Ingenieure brauchen in ihrer Arbeit einen starken, berechenbaren Staat, solid-qualitative Infrastruktur garantierend, nach Stand der Technik, oft auch nach Stand der Wissenschaft und Technik, wie im Falle energieatomarer Baussicherheit. Der Bauwerkspass gibt eine optimale verifizierte Qualitätsgarantie für erbrachte Bauleistungen nach VOB-Standard.

Verwaltungsgerichte und Verwaltungsrichter wie Kutscheidt oder Franssen haben in vielen Einzelentscheidungen DIN-Normen und Arbeitschutz-Gesundheitsgrenzwerten wie maximale Arbeitsplatz-Kennwerte – MAK-Werte – für Schadstoffe oder auch Immissionsgrenzwerte der Technischen Anleitung Luft – TA Luft – die Qualität eines gerichtsfesten „antizipierten Sachverständigengutachtens“ gegeben. Ein vereidigter Sachverständiger braucht zur Praxistauglichkeit und Rechtsbonität einer DIN-Norm nicht mehrzusätzlich gehört werden. Er kann Grenzen im Schutzbereich der DIN angeben – aber die Regelung selbst wird gesetzesgleich behandelt, ja die DIN-Norm ist in vielen Rechtsstreitigkeiten sogar objektive Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe. So unter vielen anderen Urteilen vor allem das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.Februar 1978 im Fall des Kraftwerks Voerde (DVB l 1978, S. 591, 594). Auch ausführlich besprochen in meinem Kommentar zur Großfeuerungs-anlagenverordnung, Düsseldorf 1985, S.9ff, 19ff. Unwidersprochen bei Juristen, Ingenieuren, Architekten sind heute DIN 276 Standsicherheit oder DIN 4109 Schallschutz und viele,. viele andere baurelevante DIN-Normen simulierte Rechtsnormen. Quasi-Rechtssätze, wie ein Rheinländer sagen würde.

Genau diese rechtspolitische Situation gibt Prüfingenieuren, Sachverständigen, Gutachtern in allen baurechtlichen Auseinandersetzungen eine sehr starke Stellung - denn „iudex non calculat“ lautet eine alte Pandektenweisheit römischer Juristen. Richter verheddern sich nicht in naturwissenschaftlich-technischen Sachverhalten. Sie müssen sich auf Sachverständige verlassen, die ihnen naturwissenschaftliche und technische Tatsachen, Erfahrungssätze. Zusammenhänge erläutern. Auch der Gebäudeenergie-Pass beruft sich auf DIN-Normen-Regelwerke im Festlegen einer Methodik zum Verifizieren von Energieverbrauchs-kennwerten zum Ermitteln der Gesamt-Energie-Effizienz von Gebäuden. Ergebnis ist das EU Energy Performance Certificate. Öffentlich anzubringen in allen staatlichen Gebäuden  und Institutionen mit starken Publikumsverkehr – „providing public services to a large number of persons and frequently visited by these persons..“. Folgend dem Demokratiegebot und der von der EU angestrebten Vorreiterrolle des Staates im Umweltschutz und Energieeinsparung.

Das Konzept Gebäudepass – also Nachweis fachlich-professioneller Verifizierung vom Bauzustand einer Immobilie und Bauqualitäten durch anerkannte Sachverständige – ist mehr als zwei Jahrzehnte alt. Immer auch mit Teilmodul Wärme- und Energiebedarfsnachweis, aber eben auch mit mehr als einem Dutzend ebenso wichtigen Qualitäten einer Immobilie. Gebäude-Dokumentation, Verifizierung Gebäude-Umwelt-Qualitäten, Facility Management, Betriebskosten, Lage, „Kiez-Qualitäten“, Infrastruktur-Umfeld, Gebrauchswasser- und Abfall-Management usw.

Seit langem wird daher von der ARGE Gebäudepass empfohlen, ein einfach-lesbares nach gleicher Begrifflichkeit gegliedertes Dokument – also eine nach Standard-Kriterien geordnete Hausakte, einen Immobilienpass / Gebäudepass - zur Verbesserung der Markttransparenz und als Wettbewerbsstimulans zu erstellen. Ebenso inzwischen empfohlen, von Baujuristen, Immobilienmaklern, Architekten, Verbraucher- und Umweltverbänden, Bauverwaltungen, IT-Dienstleistern. 

Für viele kurzlebige Technik-Produkte wie Autos, Waschmaschinen, Computer liegen viel mehr und vor allem fachlich-präzise gehaltvollere Informationen vor, als für die langfristige Lebensentscheidung eines Hausbauvorhabens, Haus- oder Wohnungs-eigentumskaufs, Verkauf und Kauf von Immobilien. Schon gar nicht über Umwelt- und energetische Potenziale,: Stand der Technik von Wasserversorgung und -entsorgung, Abfallmanagement, Wärmedämmung, Betriebskosten, Facility Management, Daten Baugenehmigung und behördlicher Auflagen usw.

Gebäudepässe, Wärme- und Energienachweise, Bauqualitäts-Zertifikate der  verschiedensten Art sollten vor allem der Rechtssicherheit dienen, Schadenersatzprozesse, Zahlungsaufschub wegen ungeklärter Technik-Rechtsfragen verhindern. Vor allem solch garantiertes Vermeiden von Rechtsstreitigkeiten steigert – wie leicht aus Erfahrungen der Schweiz und Dänemarks nachgewiesen werden kann - den Wert einer  Immobilie  um bis zu 25 % – neben großen Kosteneinsparungen im Facility Management und technischer Betriebssicherheit.

Daneben soll jedes Gebäudeenergiepass-Angebot




· Umfassend und leicht verständlich Umweltqualitäten und soziales Umfeld eines Gebäudes nach Stand der Technik und Service-Qualität aufzeigen


· Auskunft über eine Immobilie geben und dadurch Markttransparenz


· Über derzeitige und künftig zu erwartende Betriebskosten und Facility Management informieren


· Grundlage der Wertermittlung einer Immobilie sein


· Helfen Energie, Wasser, Abfälle einzusparen


· Als „road map“ und verständlicher Wegweiser für Planung und Modernisierung Städte-Planern und Architekten dienen


Anlage 3: Flyer Gebäudepass für Neubauten und Gebäude im Bestand der ARGE Gebäudepass von 1998.


Im Sinne dieser Empfehlungen der ARGE Gebäudepass und ihrer Muster-Gebäudepässe und nach ihren Prüfmethoden zertifizierten Modell-Gebäuden hat unter anderem – neben gleichlautenden Empfehlungen zahlreichen Fachkonferenzen, etwa an der Bau-Universität Weimar oder den Technischen Hochschulen in Aachen und Karlsruhe – die Kostensenkungs-kommission des Bundesbauministeriums 1994 / Einführung eines Gebäudepasses beschlos-sen. Ziel der Bundesregierung war „durch Erfassen der Gebäudeeigenschaften, Nutzungs-qualitäten, Umweltprofilen, energetischen Potenzialen / Wärmeverlusten, optimale Vergleich-barkeit von Baukosten zu erreichen. Ziel war Kostentransparenz, kalkulierbare Kosten-Nutzen-Relationen, um unter anderem Anreize zum Wohnungseigentum und Hausbau zu geben.

Unter EU-Ländern ist Deutschland immer noch das Land mit sehr niedriger Hauseigentümer-Quote. England, Irland, alle romanischen Länder haben doppelt so hohe Quoten, über 80 %, statt deutscher 38 %. Ganz wesentlich beeinflusst wurde die Pass-Diskussion in den 1990er Jahren durch die ARGE Gebäudepass und ihre Tagungen und Schriften. Hinzu kamen von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück gestiftete Lehrstühle für ökologisches Bauen, Modellprojekte Gebäudepass unter anderem in Osnabrück (Verwaltungsgebäude der Deutschen Stiftung Umwelt / DBU), Hamburg (Haus der Zukunft), Zittau (Mustersiedlung Landesgartenschau 1998), Leverkusen (Gesundheitshaus), Dessau - Verwaltungsgebäude Umweltbundesamt / UBA)



Von Anfang an standen sich zwei entgegengesetzte Argumentationslinien gegenüber in der Diskussion um verifizierte jedermann verständliche Offenlegung angebotener Bauqualitäten und verifizierter Energieverbrauchswerte.

Viele Normalbürger, also Häuslebauer, Mieter, Wohnungseigentümer sind primär an nachgewiesener Kosteneinsparung interessiert – notfalls über Staatszuschüsse und Subventionen. Sie wollen wissen wie hoch der tatsächliche Verbrauch an Strom, Wasser, Gas, wie hoch die Kosten Abfallmanagement, Reinigung usw. - -zweite Miete – sind. Und zwar neben den reinen Baukosten und Finanztransferkosten (die je nach Lage astronomisch hoch sind in Deutschland). Finanztransferkosten können bis zu fast 60% der Gesamtkosten betragen. Gebraucht wird monetäre Umrechnung physikalisch-technischer Standards und Ingenieurdaten. 

Der Energie- oder Wasserbedarf beispielsweise sollte nach tatsächlichen individuellen Verhalten als abgelesener Mittelwert, also mit sehr unterschiedlichem Energie- und Wasserverbrauch des Hausbesitzers, Wohnungseigentümers, Plattenbaubewohners berechnet werden. Und nicht nach Standardausweis weniger Kenngrößen oder Richtwerte. Bürgerfreundliche auf den Einzelfall bezogene Dienstleistungen mit Gewährleistung von Kostenlimits bei bestimmten nicht computergesteuertem Normalverhalten werden verlangt. Individualität und Lebensdienlichkeit der Wohngebäude ist demokratisches Bürgerrecht in unserer Gott sei dank nach 1989 in ganz Deutschland freiheitlich organisierten Gesellschaft. Der Staat muss Bürger, Verbraucher, Konsumenten überzeugen – er kann nicht Lebensstile anordnen. In einer Demokratie muss sich jede staatliche Maßnahme vor dem Votum der Bürger rechtfertigen.

Bautechniker und Baudienstleister, also Anbieter von Bauleistungen, Makler, Bauträger, Stadtplaner, Baustofffirmen, Baumärkte, Verbraucher- und Umweltverbände usw. wollen ihre Leistungen zu gutem Preis verkaufen und sind eher an einem standardisierten bedarfsorientierten Objektivverfahren interessiert – weniger an individueller Kostenminimierung und eingehender Beratung. Beim bedarfs-orientierten Nachweis der Energiesituation wird der Energieverbrauch zur Aufrechterhaltung einer bestimmten Richtwert-Temperatur berechnet nach objektiven physikalischen Daten wie umbauter Raum, Wirkungsgrad der Heizung und vorhandener Wärmedämmung. Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft kritisieren an dem bedarfsorientierten Nachweis Mängel in der Zuverlässigkeit. In einem Praxistest hat sich herausgestellt, dass ein und dieselbe Immobilie bei vorgegebenen Kennwerten für den Primärenergiebedarf in Messungen verschiedener Ingenieurfirmen Unterschiede bis zu 60 % erbracht haben.


Genau in solchem Dilemma - Entscheidung zwischen konkret-individueller Situation und Standardlösung ohne viel Beratungsbedarf – sehen sich auch alle Anbieter von Gebäudeenergiepässen und Bauqualitätszertifizierungen. Die Zahl privater und kommunal-staatlicher Anbieter wächst ständig. Es waren Ende 2005 bereits weit über Hundert, darunter viele eingeführte Ingenieur-Testfirmen von TÜV, DEKRA Umwelt- und Energieagenturen bis zum Bauwerkspass der Vereinigung Deutscher Prüf-Ingenieure.

Der Muster-Gebäudepass der ARGE Gebäudepass sucht bestehende Konflikte zu lösen, durch eine sehr eingehende Baudokumentation und eine von allen Gebäudepass-Anbietern einzuhaltende Mindestleistung / Grundraster mit 15 zertifizierten Modulen und Gewährleis-tungen für Restrisiken durch gesonderte Rückversicherungs-Angebote.

Die BVMW-Baugütegemeinschaft ARGE Gebäudepass – auch Partnerverband des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft/BVMW Berlin - initiiert und fördert nach ihrer Satzung "Einführung von Gebäudepässen auf wissenschaftlicher Grundlage und in internationaler Zusammenarbeit als Instrumente zur Qualitätssicherung und Verbesserung des kosten- und umweltgerechten Bauens". Alle Mitglieder der ARGE Gebäudepass haben sich durch Vereinsbeitritt verpflichtet, das Grundraster / Konvention der ARGE Gebäudepass für Marktangebote an Gebäudepässen als Mindest-Modul / Standard-Struktur anzubieten und zu verwenden in Dienstleistungen und Fortbildungs-(Coaching)-Kursen für Gebäudepass-Anwendungen. Ziel ist Bau-Bestqualität in der Baubranche zu garantieren - vor allem durch dokumentierte und verifizierte Umweltprofil-, Energie- und Sozialstandards.

Einen ersten Überblick gibt die Anlage 4: Liste angebotener Gebäude- und Energiepässe der ARGE Gebäudepass vom März 2005. Jede Woche kommen weitere Anbieter hinzu.


Gebäudepass, Energiepass, Hausakte, Grüne Hausnummer, Gebäude- und Bauzertifikat, Wärmepass, qualitätsbegleitende Baukontrolle mit TÜV-Zertifikat, Umweltpass, Baubiologischer Pass, Gebäude-Altlastenpass, Green Building Certificate, ISO-certificate, Gebäudeenergiepass, Hausgesundheitspass, Bodenpass, Schadstoff-Pass, Modernisierungs- Pass, sind nur einige der auf dem Baummarkt angebotenen Gebäudezertifizierungen / Gebäudepässe - ganz unterschiedliche Bezeichnungen für die gleiche Sache - je nach Zielrichtung, Kundenkreis, Gründlichkeit und Tiefe angebotener und beworbener Untersuchungen. Dies ist sehr verwirrend. Daher versucht die ARGE Gebäudepass Konsens / Konvention aller Gebäudepass-Anbieter auf einen Mindest-Bauqualitäts-Standard zusammen mit Muster-Definitionen und Modell-Dienstleistungen sowie Modell-Fortbildungsangebote zu erreichen – genannt in der ARGE Gebäudepass-Satzung .“Konvention über einzuhaltende Mindest-Standards zertifizierte Bauqualität, erarbeitet auf wissenschaftlicher Grundlage...“. Jedes Mitglied der ARGE Gebäudepass verpflichtet sich diese ARGE-Konvention des ARGE-Muster Gebäudepasses einzuhalten.

Gebäudepässe sind nach allgemeinem Sprachgebrauch, zuerst einmal so wie der Reisepass ein Identifikationsdokument. Bestimmte Daten werden nach einheitlichem Standard dokumentiert. Teil A des Gebäudepass-Rasters der ARGE Gebäudepass leistet diese Aufgaben. Weitgehend daran orientiert sind der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen / BMVBW am 20.März 2001 in Berlin vorgestellte Gebäudepass unter Verwendung der ARGE Gebäudepass-Grundraster, Pilotprojekte und Empfehlungen. Ende 2001 wurde die BMVBW Hausakte ins Internet gestellt.


Auf diesem nur dokumentierenden Teil A baut der Teil B des Gebäudepassrasters der ARGE Gebäudepass auf und gibt in  15 Modul / Leistungsfeldern Angaben über Einhaltung von Grenzwerten etwa der Energiesparverordnung oder DIN-Normen für Standsicherheit, Schallschutz, Wärmedämmung, Wassereinsparung, Brauchwassernutzung, Raumluftwerte, Hausgerätewartung, aber auch Behaglichkeit, Gesundheit, Komfort, Unterhalt / Facility Management / Reinigung, „zweite Miete“, Wasserversorgung und Entsorgung, soziales Umfeld. Anlage 2: Flyer der ARGE Gebäudepass erläutert Ziele des Gebäudepasses und das ARGE Gebäudepass-Grundraster.

Teil C des Gebäudepasses der ARGE Gebäudepass enthält eine Restrisikoversicherung zum Abdecken auch der etwa nach EU-Produkthaftungsrichtlinie oder deutschen Bauvorschriften -trotz sorgfältigster Bauqualitätskontrollen durch den Gebäudepass der ARGE Gebäudepass - eventuell doch noch bestehender Restrisiken.


Der Gebäudepass ist heute - inzwischen unbestritten in der Fachöffentlichkeit und im Bundesbauministerium - Bestandsdokumentation wichtiger Gebäudekenndaten, eingehaltener Bau-Qualitätsstandards, Gebäudeumfeld-Informationen und bautechnischer Betriebsempfeh-lungen. Durch den Gebäudepass erhalten Bauwillige, Hausbesitzer, Architekten Bauträger von Sanierungsvorhaben, Stadtplaner und Dienstleister für Immobilien vollständige nach einheitlichem Grundraster / Definitionen erstellte - und dadurch vergleichbare Informationen über alle Arten von Immobilien. Dies unterstützt Markttransparenz für Bau-Bestqualitäten, stärkt vor allem die Wettbewerbschancen mittelständischer Baufachbetriebe und Dienstleister, sorgt für Kostensenkung im Bau und verbesserte Rechtssicherheit. Mittelständische Bauleistungen werden unter einer gemeinsamen Corporate Identity als Qualitätsmarketing -ECOmade in GERMANY angeboten. Die arg gebeutelte Baukonjunktur insgesamt erhält einen Innovationsschub - auch über zahlreiche Faktor 4-Inititativen wie Faktor vier regio e.V. in Wittlich in der Eifel oder IfU GmbH in Dresden / Zittau in Sachsen oder bundesweit die ARGE Gebäudepass.

Die BVMW-Baugütegemeinschaft ARGE Gebäudepass bietet ferner ständige Online -Kommunikation mit detaillierter Information und Beratung in  allen Baufachfragen über das ARGE Gebäudepass-Mitgliedsuntenehmen IKOS GmbH in Bonn, unter anderem über das Bauinformationssystem CASAFELIX /zahlreiche CD-ROMs mit baurechtlichen Dokumenta-tionen wie unter anderem den Modulen Eingeführte Technische Baubestimmungen -ETB und Landesbauordnungen LBO, Baumanagementsysteme, Facility Management, virtuell begehbares Haus zur sofortigen Ermittlung Kosten Umbauten / Nachrüsten etwa Installation, Sanitäreinrichtung, Solar- und Energiespartechniken nach Energiespar- und Wärmeschutz-verordnung sowie Content-Management-Systeme, Baufirmen-Adressverwaltungsprogramme, Warenwirtschaftssystem usw. Übersichten, aktuelle Informationen zum Stand Marktangebote Gebäudepässe unter www.immobilienpass.de.

Zur Zeit sind fünf Grundtendenzen in der Bauwirtschaft  zu beobachten:


· Wandel ohne Wachstum (Motto des Beitrages der Bundesrepublik Deutschland auf der Architektur-Biennale 1998 in Venedig), also Priorität Umbau statt Neubau, verbesserte Flächennutzung durch Umnutzungen von Gewerbeimmobilien, Konversionsflächen, Industriebrachen, ganzen Wohnquartieren, überlegte Lückenbebauung usw.


· Immer stärker sich ausfächernde individuelle Lebensstile / Wohn-Stile / Wohnformen mit Tendenz zu Single-Haushalten, Sonderwünschen, Eigen(Heimwerker)-leistungen/ "Muskel-Hypotheken", Wiederaufnahme der Beginenhof-Traditonen der Frauenwohnge-meinschaften wie in Lübeck oder Bremen, aber auch Quartier-Nachbarschaftslösungen mit gemeinsamen Kinder-Spielflächen und Grünflächen, gemeinsamer solargestützter Kraft-Wärme-Kopplung / Energieeffizienz-Modernisierung im Nutzen der Zuschüsse nach dem Erneuerbaren Energiegesetz / EEG oder auch gemeinsamen Car-Pools, Infrastruktureinrichtungen usw. Motto: House and more / Produkt plus Dienstleistung


· Verrechtlichung und Bürokratisierung des gesamten Baugeschehens - nicht zuletzt durch eine ausufernde detaillierte Baugenehmigungs-Praxis, ferner über 10 000 neuen Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz, Denkmalschutz-, Wärmeschutz- und Energiespar- verkehrsleitinien und DIN-Regelungen und Vorschriften, ganz zu schweigen von immer neuen Ortssatzungen und EU-Vorschriften, vor allem im Produkthaftungsrecht. Hinzu kommen viele Hundert von Wohnungsbau-Subventionsregelungen, die sämtlich längst durch zielgenauere Steuererleichterungen ersetzt sein sollten. Jedes Bauamt hat andere Grundsätze in der Auslegung von Vorschriften. Das Grundrechte Artikel 2 (allgemeines Persönlichkeitsrecht), 12 (Eigentum), 14 (Berufsfreiheit) sind - wie nirgends sonst - im Baurecht verkümmert zu einem unvermeidlich resignativen Pawlow`schen Reflex auf Bürokratieanforderungen. Vernunft wird Unsinn., Wohltat Plage wie es in Goethes Faust heißt .Von Baufreiheit, Innovation, lebensdienlichen Wohnen keine Spur. Vermengt und verstrickt ist diese Bürokratisierungstendenz mit einer unüberschaubaren Fülle von Subventionen, der EU, des Bundes und der Länder, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, nach EEG-Gesetz. Ferner Subventionen von wiederum subventionierten Sonderagenturen wie DENA, BINE und anderen Energie-Effizienz-Agenturen, deren Programme wiederum mit großem bürokratischen Aufwand verbunden und meist nach dem Windhundverfahren ablaufen: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. 

· Ständig sich erhöhende Bürokratielasten mittelständischer Baubetriebe.Bürokratie-erfahrene Firmen sind nur große Firmen, ganz sicher nicht der kleine Handwerksbetrieb oder Umweltexistenzgründer. Kein Wunder, dass von "master planners" der EU oder einzelner Ministerien zum Beispiel am grünen Tische für den Mittelstand ausgedachte Programme nur zu 8 bis 10 % die kleinen und mittleren Unternehmen wirklich erreichen. Über 90% der Förderungsmittel bleiben bei Unternehmensberatern, Durchlauf-Agenturen, Finanzdienstleistern hängen. Ein völliger Fehlschlag und bürokratisches Monstrum schlimmster Art ist die geltende Bauabzugssteuer; die mittelständische Bauunternehmer zu Hilfssheriffs der Finanzämter macht und zu einem Chaos der Formulare und Freistellungsbescheinigungen geführt hat. Bürokratische Frondienste der mittelständischen Bauwirtschaft nehmen jeden Tag zu. Hinzu kommt eine immer stringentere Kreditpolitik nach Basel II der Geschäftsbanken gegenüber Handwerkern und Kleinbetrieben. Brüssel will die deutsche Mittelstands-Förderkultur der Genossenschafts-, Raiffeisen-, öffentlichen Banken, wie der Deutschen Ausgleichsbank oder Kreditanstalt für Wiederaufbau am liebsten ganz abschaffen. Die Basel II-Kriterien mit Notwendigkeit einer Bonitäts-Prognose im Rating vernichtet die bereits sehr geringe Eigenkapitalquote kleiner und mittlerer Bauunternehmen und Handwerksbetriebe.

· Fünftens schließlich seit Mitte der 90er Jahre (Ende Subventions-Boom in Ostdeutschland / Sparhaushalt des Bundes) eine konjunkturelle Talfahrt der Bauwirtschaft insgesamt durch Wegbrechen öffentlicher Aufträge, Lohndumping durch Bauarbeiter aus Osteuropa, die für etwa ein Drittel der im Flächentarifvertrag festgesetzten Ecklöhne arbeiten. Allein in den ersten acht Monaten 2005 gab es in Deutschland mehr als 28 000 Konkurse insgesamt. Davon zwei Drittel in der Baubranche und wiederum 75 % davon bei ostdeutschen Baufirmen. Seit  2001 sind 40 000 Konkurse mittelständischer Baufirmen festzustellen. Die mittelständische Baubranche ist um etwa die Hälfte geschrumpft.

Die Alles schafft ein nicht sehr günstiges Innovations- und Motivationsumfeld für die mittelständische Bauwirtschaft, aber ebenso negativ ist das Motivationsumfeld für Bauwillige, für Investoren in Sanierungsvorhaben, für Privatinitiativen generell. Hinzu kommt eine Ost-West-Wanderung der jungen Baufachkräfte, enorme Leerstände von Wohnungen, Verslummung der Plattenbauten in Ostdeutschland. Über eine Million Wohnungen stehen in Ostdeutschland leer, darunter wie in Görlitz allein mehr als 6000 mit Denkmalschutzmitteln aufwendig restaurierte Barock-, Renaissance- oder Jugendstilhäuser. An einer Umbau- und Modernisierungs-Strategie vor allem der großen Wohnungsbaugesellschaften im Nutzen des Gebäudeenergiepass-Konzepts fehlt es bisher.

Markt- und umweltgerecht nachhaltiges Immobilienmanagement steckt noch in den Kinderschuhen. An der European Business School (ebs) in Östrich-Winkel in Hessen gibt es seit 1990 eine Immobilien-Akademie, Schwäbisch-Hall, hat an der TU Karlsruhe einen entsprechenden Lehrstuhl gestiftet, an der Fachhochschule Rosenheim einen Lehrstuhl für Facility Management  Was fehlt ist die Dienstleistung Coaching in IT-geführtem Eigen-Kosten-Nutzen-Kalkulationen für Hauseigentümer, Wohnungsinhaber, Bauwillige. Durch Energiespar- und bauökologischen Maßnahmen, wie Planen von Wintergärten, Dämmungs-konzepten, Fotovoltaik-Warmwasser-Versorgung, Gemeinschafts-Kraft-Wärme-Kopplung von mindestens acht Wohneinheiten usw. können nachweisbar Kosten reduziert werden, bei jetzt enorm hohen Betriebskosten / "zweite Miete“. Erst durch solches gesamtheitliches Immobilien-Management – wie es im Weimarer Manifest der ARGE Gebäudepass vertreten wird – bessert sich auch die Chance für eine freiwillige Übernahme aller Modernisierungs-Angebote über Gebäudeenergiepässe und Energieverlust / Wärmebedarfsnachweise.

Noch ist das Konzept eines wirklich gesamtheitlichen lebensdienlichen – vor allem aber aus sich heraus jedermann verständlichen Gebäudepasses - mit Kernmodul Energieeffizienz-Steigerung - nicht völlig zerredet, zermalmt im Hickhack der Verbands- und Lobby-Interessen.

Hoffnung geben jedenfalls die folgenden Fakten, die den Bundesgesetzgebern zum Handeln zwingen. 


Die EU-Richtlinie „Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ – Richtlinie 2002/91 EG – vom 4.Januar 2003 verpflichtet Deutschland zur Einführung eines Energieausweises bis zum 4.Januar 2006. Hat bis Ende 2006 ein EU-Mitgliedstaat die Umsetzung nicht vollzogen – also kein nationales Gesetz oder Verordnung erlassen - gilt die EU-Richtlinie direkt. Der Gebäudeenergiepass wird jedoch nur dann zur Pflicht, wenn ein Gebäude, eine Wohnung oder vergleichbare Nutzungseinheit vermietet, verpachtet oder verkauft wird. Doch eine über die Pflicht hinausgehende Kür - also Ausstellung eines ganzheitlich-lebensdienlichen Gebäudepasses für alle Gebäude im Bestand - mit Kernmodul Energieeffizienz - wie dies die ARGE Gebäudepass vorschlägt - ist nicht verboten. Niemand kann Bauingenieuren, Architekten, Baujuristen verbieten laut zu denken, um damit der daniederliegenden Bauwirtschaft durch Modernisierung und Umbau neue Impulse zu geben.

Der Eigenheimbesitzer, der sein Gebäude selbst bewohnt und nicht verkaufen oder verpachten will, wird zum Ausstellen eines Gebäudeenergiepasses leider nicht verpflichtet. Hoffnung wird gesetzt auf freiwillige Aktion jedes energie- und umweltbewusstem deutschen Bürgers. An öffentlichen Gebäuden allerdings, ist der EU-konforme Pass – oder auch ein anderes Energieverbrauchsdokument – sichtbar für die Öffentlichkeit als symbolische bauökologische Vorreiter-Rolle de öffentlichen Hände ab Januar 2006 anzubringen. Bisher fehlt noch immer ein Bundesgesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie. Der Kabinetts-Entwurf wird zur Zeit im Bundesbauministerium erarbeitet.

Mit dem EU-Energiepass erfolgt klare Beschreibung und Kennzeichnung der baulichen und anlagetechnischen Qualitäten eines Gebäudes / Wohnung / Nutzungseinheit aus energetischer Sicht zu Vergleichszwecken und damit zu verbesserter Markttransparenz. So erhält jedermann immerhin jetzt wenigstens Kenntnis über die energetische Qualität eines Gebäudes in einem hoffentlich verständlichen europaweitem Bewertungssystem - dem Energielabel. Derartige EU-Labels sind bereits eingeführt zur EMAS-Richtlinie / Umwelt-Audit-Verordnung EWG 1836/1993 oder durch die Praxis der Kennzeichnung von Umwelteigenschaften von Haushaltgeräten. Neben  EU-Labels gibt es zahlreiche deutsche Kennzeichnungen für Produkte wie den Blauen Engel, RAL-Gütezeichen, den Grünen Punkt für Recycling-gerechtigkeit, firmeneigene Kennzeichnungen usw. Einige Hundert sind auf dem Markt. Zukünftig werden Wohnungen nach EU-Vorstellungen in Immobilien-Inseraten mit dem Zusatz einer Energiekennziffer versehen sein. 

Neben Aufzeigen der Potenziale zur Energieeinsparung / Wärmedämmung / Stand Technik Heizungssystem - können über eine Computer-Kurz-Diagnose –von Gebäude und Heizung - mit Kosten-Nutzen-Analyse – eventueller Modernisierungs-Maßnahmen errechnet werden. Die Kosten hierfür variieren von 99 EUR bis zu 1600 EUR. Ziel der ARGE Gebäudepass ist es ein Gesamtpaket des Gebäude-Check anzubieten - zusammen mit örtlichen Handwerkern, wie dies sehr erfolgreich zu Nullkosten für den nachfragenden Konsumenten und Bürger mit dem Heidelberger KLIBA-Pass geschehen. Auf jeden Fall ist es sofort jedem Betroffenen zu empfehlen, von den heute bestehenden Möglichkeiten der Beratung durch die ARGE Gebäudepass und ihren  fachkundige Mitgliedern Gebrauch zu machen. Je nach Geldbeutel, kann dann ein maßgeschneiderter Gebäude-/Energiepass/Immobilienpass ausgestellt werden.

Noch ist  Idee und Praxiskonzept  verbrauchsorientierter lebensdienlicher Gebäude-passe nach der Konvention der ARGE Gebäudepass und nach dem Weimarer Manifest nicht verloren - im Durcheinander der Begriffe, der Baubürokratie und der Bau-Sondersprachen! Die Chancen ARGE Gebäudepass Konventionen durchzusetzen waren noch nie so groß wie 2006

! Vor allem Bauanwälte finden im Konzept der ARGE Gebäudpass einfach zu handhabendes Handwerkszeug zum Verstehen auch kompli-zierter bautechnischer und energiepolitischer Zusammenhänge sowie ingenieurtech-nischen Sachverständigenrechts.

Informationen unter www.immobilienpass.de und www.nachhaltigermittelstand.de.
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